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Die gemeinsame Beratung mehrerer in einer Sitzung §§ 1?4,

verhandelten Sachen ist nicht unzulässig. 117 AVG.
• K. des RVA. II (3. Rev.-Sen.) v. 9. Kebruar 1934.

— IIa. 32433. —
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Für .he nach der VO. über die Ausdehnung der AV.-

Pa.di1 roa 8. Oktober 1929 (RGBl. I S. 191) in

fä} kommenden ßerufsgruppeu gelten die allge¬

meinen für die nach I l AVo. \erskherungspflichti-

frn

l'ers.nen 1» ienden Voraussetzungen der V-

'fluht Auf sie I audi die Vorsihrillen der Yer-

12. 31. Ordnung über die V.Freiheit vorübergehender Dienst-

. ,.
* Februar 1923

leistungen in der AngV vom
lx

- an-
e

19. Dezember 1931

zuueri ien
• E ie* RVA. LII (1 Beschl -Sen.) -. 15. Dezember

1933. - 111 AV J HS. —

§10 AVG.

VO ft«

1 2. 23.

19. 12.31.

Eine ..vorübergehende Dienstleistung" ird nach l 1

Nr. 1b der \ u Y. Februar 1923 (RGBl i S. 109)

bz* i ach I 1 Nr. id. \ I I in der Neufass ing

wem If. Dezember 1931 (RGBl. 1 S. 777; dann eebee-

r ausgeübt, wenn sie mit Rucksuht auf den Auf¬

wand an Zeit und Arbeitskraft und dem Krittelt, zu¬

sammengehalten mit den sonstigen Tätigkeiten in ü

Lebe•seietleeg des Beschäftigtes, nur von neben-

•ächl icher, w rtsciiaftlicher Beleutung ist.
• F. des RV\. (11 (t. Beschl.-Sen) v. 15. Dezember

1933. — 111 AV. h 33 BS. —

1. An einem Beitragsstreitverfahren nach 1 194 AVG.

zwischen den Erben eines Angestellten und der RfA.

ist der Konkursverwalter der früheren

Arbeitgeberin des Angestellten beteiligt. Ala Betei¬

ligter hat er auch ein Bi schwerderecht gegen die E.

der VA« 2. Ein Versicherter, der auf Erkundigung
über seine AngV.Pflicht bei der württembergischen
..Ortsbehörde für Arb. u. Angest.V.** von dieser die

Auskunft erhalt, er sei nicht angv.pflichti*. ist

..ohne \ <> r s c h u I d e n" an der unterbliebenen

Beitragsentrichtung im Sinne des I 18? AVG.

• E des RVA. III (1. Beschl.-Sen.) v. 9. März 1934.

- III AV. 39-33 BS. —

§§36.37 L Gilt ein Zahnarzt oder Zahntechniker auf Grund

Zui Ol des i 36 /ul O.Z. als zugelassen, so stellt dies die

rste Zulassung im Sinne der Zul.O Z. dar.

Diese tritt kraft Gesetzes mit dem 28. Juli 1933.

dem Tage des Inkrafttretens der Zul.O. für Zahn

ärzte und Zahntechniker, ein. Die nach 1 36 Abs

.!()/ vorgeschriebene Eintragung in das Register
von Amts wegen hat also nur deklaratorische Be¬

deutung.

II. Für eine Anwendung des I 37 Zul.O.Z. ist bei

einem spateren Zui N
£ eines nach I 36 Zul.O.Z

bereits zugelassenen Zahnarztes oder Zahntechnikers

kein Raum mehr. § 37 Zul.O.Z. gilt nur für die tat¬

sachlich erste Zulassung.
• E. des RSchA. für Zahnärzte und Zahntechniker

v. 20. Febreai 1934 (RSdiZ. 533). AN. 1934 S. I\

139 Nr. 23.
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= Reichsverband der Ortskranken-

kessen
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= Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte
= Reichsversicherungsamt
= Reichsversicherungsordnung
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= Versicherungsamt
= Versicherungsfall
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Fünfzig Jahre
Reichsversicherungsamt
In diesen Tagen kann das Reichsversicherungsamt auf sein fünfzigjähriges Be¬

tehen zurückblicken. Errichtet wurde dieses Amt durch das Unfallversicherungsgesetz
vom (). Juli 13S4. Am 14. Juli 1884 begann es seine Tätigkeit. Sein Wirken hat es von

Anbeginn in eine nahe und lebendige Verbindung zu allen und allem gebracht, was

unmittelbar oder mittelbar Berührung zur deutschen Sozialversicherung hat. Kein Landes¬

versicherungsamt, keii Oberversicherungsamt, kein Versicherungsamt, die bei ihr*

Rechtsprechungs- oder Aufsichtstätiukeit nicht dauernd mit Rechtssätzen des RVA
befaßt sind. Kein Versicherungsträger, dessen Organe und Angestellte ihre Verwaltungs-
rbeit, ihre Stellung zu den praktischen Fällen nicht täglich nach Entscheidungen d»

RVA- richten. Selten ein Versicherter oder Unternehmer, der nicht durch die Tages-
der Fachpresse von den wichtigsten Grundsätzen des RVA« über seine Pflichten und

Ansprüche Kenntnis erlangt Keine Veröffentlichung im Schrifttum der Sozialversiche¬

rung, in der nicht auf fast jeder Seite Entscheidungen, Bescheide oder sonstige Verlaut¬

barungen des RAV, erwähnt werden, sei es zu ihrer Bekanntgabe, sei es als Quelle oder

ir Stützung von Ansichten zu Gegenwartsfragen der Sozialversicherung. Diese Durch

dringung all dessen, was mit der Sozialversicherung in Zusammenhang Steht, mit den

Ergebnissen seiner Tätigkeit, darf Iür das RVA. wohl der beste Beweis für ein erfolg
reichet Wirken während des ersten Halbjahrhunderts seines Bestehens sein.

\ulgaben als Verwaltungsbehörde hat das RVA. in seiner Eigenschaft als Auf¬

sichtsinstanz über die Träger der Unfallversicherung und der Invalidenversicherung zu

Tüllen. Seine vernehmlichste und die Belange der von der Sozialversicherung erfaßten

Versicherten und Unternehmer am unmittelbarsten berührende Tätigkeit ist jedoch die

ils oberste Spruch- und B e s c h 1 u Ii i n s t a n z in allen Ansprüchen, die sich

ius dorn Sozialversicherungsrecht ergeben. Sind in neuerer Zeit auch die Revisionsmöf
lichkeiten tüi die Krankenversicherung vuv\ Invalidenversicherung entfallen oder doch

ark eingeschränkt, so bietet doch die Zulässigkeit der Abgabe grundsätzlicher Rechts¬

fragen zur Entscheidung an das RVA. auch in diesen Versicherungszweigen die Gewahr

tür die Wahrung der so sehr nötigen Rechtseinheit. Gern kann anerkannt werden, daß

lie Rechtsprechung des RVA. iast allgemein Zustimmung indet. Diese Tatsach«' Eeigl
leutlich das grolie Verständnis eles Amtes für die Bedürfnisse der Praxis. Das Schrifttum

Ier Sozialversicherung begrüßt es besonders, daß die Tätigkeit des RVA. in der Rechts-

tuslegung und Rechtswahrung volkstümlich nacht und unterstützt wird durch Ver¬

öffentlichungen seiner Mitglieder.

Die Entwicklung des RVA. gibt gleichzeitig ein Bild der großartigen Entwicklung cler

lein hen Sozialversicherung. Rein äußerlich i zeigt sich elas daran,
iß das RVA. seine Tätigkeil mit 15 Beamten (3 stand i Mitgliedern imd dem nötigen

Büropersonal) in den Räumen d Reichsamts des Innern zu Berlin, Wilhelmstraße 7 1,



aufnahm, während es jetzt in dem stattlichen Gebäude Tirpitzufer 48—52 seinen Sitz hat.

\nlangs nur mit der Durchführung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884, der

Aufsicht über die Benifsgenossenschaften und der letztinstanzlichen Rechtsprechung in

der Unfallversicherung betraut, erweitert sich das Arbeitsgebiet des RVA., seine innere

aufgabenmäßige Entwicklung mit dem Aus- und Umbau der Sozialversicherungsgesetz¬
gebung. Neue Arbeitsgebiete erwachsen aus der Erweiterung der Unfallversicherung
durch die Gesetze vom 28. Mai 1885, 5. Mai 1886, 11. Juli 1887, 13. Juli 1887, ferner durch

das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juli 1889. Nachdem an Stelle

dieser Gesetze und des Krankenversicherungsgesetzes die Reichsversicherungsordnung
vom 19. Juli 1 <> 11 trat, wurde das RVA. mit dem 1. Januar 1914 auch oberste Spruch-
und Beschlußinstanz für die Krankenversicherung. Die gleiche Aufgabe wird dem Amt

am 1. Januar 1923 auch auf dem Gebiet der Angestelltenversicherung übertragen. Für

die Leistungen aus dem Reichsknappschaftsgesetz vom 23. Juni 1923 wird das Amt am

1. Januar 1924 oberste Spruch- und Beschlußbehörde. Das Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz vom 16. Juli 1927 weist dem RVA. die Aufgabe als oberste Spruchinstanz zu. Im

Zuge der Neuordnung des Arztrechts wurden beim RVA. die Reichsschiedsämter für

Aerzte, für Zahnärzte und Krankenkassen errichtet. Schliefelich ist seit November 1919

das Reichsversorgungsgericht mit dem RVA. in Form einer Personalunion des Präsidenten

v erbunden. Dieser gewaltige Aufgabenkreis des RVA. erweist seine ständig
wachsende Bedeutung. Die Beseitigung der besonderen obersten Verwaltungs¬
gerichtsbarkeit in den einzelnen Versicherungszweigen und ihre Zusammenfassung beim

RVA. folgt dem Bestreben einer gewissen Einheitlichkeit in der Sozialversicherung. Da

die Rechtsprechung den Versicherungsgesetzen vielfach erst Form, Wesen und Inhalt

gibt, ist das RVA. als oberste Rechtsprechungsinstanz Sachwalterin und Repräsentantin
unseres gesamten Sozialversicherungsgutes.

Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben sei auch der Aufbau des RVA. erwähnt. Das

RVA. setzt sich zusammen aus ständigen Mitgliedern, d. h. auf Lebenszeit ernannten

oberen Reichsbeamten und aus nichtständigen Mitgliedern, das sind die auf Zeit

gewählten je 12 Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten. Die Arbeiten des RVA.

werden von drei Abteilungen geleistet: 1. Abteilung für Unfallversicherung, 2. Abteilung
für Krankenversicherung und Invalidenversicherung, 3. Abteilung für Angestellten¬
versicherung, Knappschaftsversicherung und Arbeitslosenversicherung. Jede dieser Ab¬

teilungen hat von einem Direktor geleitete Spruchsenate für die durch das Gesetz dem

pruchverlahren überwiesenen Sachen. Jeder Spruchsenat besteht aus dem Vorsitzenden

(Präsident, Direktor oder Senatspräsident), einem ständigen Mitglied (Oberregierungsrat
oder Regierungsrat), einem richterlichen Beisitzer und je einem Vertreter der Arbeitgeber
und der Versicherten. Aehnlich, aber ohne richterlichen Beisitzer, setzen sich die Be¬

schlußsenate für jene Sachen zusammen, die das Gesetz dem Beschlußverfahren über¬

weist. Der Große Senat sichert die Aufrechterhaltung der Einheitlichkeit der Recht¬

sprechung, wenn ein Senat in einer grundsätzlichen Rechtsfrage von der Entscheidung
eines anderen Senats abweichen will. Er ist besetzt mit dem Präsidenten oder seinem

Vertreter, iwei ständigen Mitgliedern, zwei richterlichen Beamten und je zwei Ver¬

tretern der Arbeitgeber und der Versicherten. Gedacht sei an dieser Stelle auch der

Präsidenten des RVA., deren Leitung ihm zu seiner großen umfassenden Bedeutung
verholfen hat. Dem Amt standen vor von 1884 bis zum 30. Juni 1897 Wirkl. Geh. Ober¬

regierungsrat Dr. B6 dick er, vom 1. Juli 1897 bis 2. Juli 1006 Wirkl. Geh. Ober

regierungsrat Otto Gaebel, vom 2. August I9Ö6 bis 30. November 192} Wirkl. Geh.

Oberregierungsrat Dr. Dr. Paul Kaufmann, seit 17. März 1924 der bisherige Württem¬

bergische Ministerialdirektor und Bevollmächtigte zum Reichsrat Hugo Schaffe r.

Das fünfzigjährige Bestehen des Reichsversichemngsamts soll uns nicht nur Anlaß geben,
rückschauend seine Entwicklung und Tätigkeit einer kurzen Würdigung zu unterziehen,

- erscheint vielmehr angebracht, dem Jubilar zu wünschen, daß ihm eine weitere gesund
Entwicklung unserer deutschen Sozialversicherung Grundlage und Anlaß sein möge füi

weitere fruchtbare und erfolgreiche Tätigkeit im Dienste der versicherten Volkskreis

und damit des Volksganzen.
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Die Renten der Invalidenversicherung und ihre

Berechnung
Das Gesetz zur Erhaltung der Leistungsfähig¬

keit der InvV.f AngV. und knappsch. PensV.

vom 7. Dezember 1933, das in VZ. 1933 S. 351

bereits einer allgemeinen Besprechung unter¬

zogen wurde, hat neue Vorschriften über die

Berechnung der Renten dieser drei V.zweige

geschaffen. Die Vorschriften über die Berech¬

nung der Renten der InvV. sind in den §§ 1—3

des G. enthalten und inzwischen durch VO.

vom 17. Mai 1934 als §§ 1268-1273 in den Text

der RVO. hineingearbeitet worden. Sie gelten
nicht für VFälle, in denen der Rentenbescheid

vor dem 1. Januar 1934 erteilt oder der Renten-

intrag vor dem 1. Oktober 1933 gestellt war.

In diesen alten Fällen werden die Renten in der

seitherigen Höhe weitergezahlt, also nach den

Berechnungsgrundsätzer, die in meiner Ab¬

handlung in VZ. 1932 S. 321 enthalten sind. Die

folgende Darstellung zeigt die Berechnung der

seit 1. Januar 1934 bewilligten (jedoch nicht vor

dorn 1. Oktober 1933 beantragten) Renten.

Invalidenrente. Die Voraussetzungen für

den Anspruch sind bis auf den Kinderzuschuß

/ur InvRente einer versicherten Ehefrau für ihre

Kinder, die eheliche Kinder des Ehemanns sind

oder deren rechtliche Stellung haben, nicht ge¬

ädert worden. Der Kinderzuschuß wird nicht

mehr gewährt, wenn und solange der Ehemann

den Unterhalt der Kinder überwiegend bestreitet,

auch wenn die Versicherte vorher den Unter¬

halt überwiegend bestritten hat.

Berechnung: Die InvRente besteht aus

( nundbetrag, Steigerungsbetrag und Kinderzu¬

schuß. Der Grundbetrag beträgt einheitlich

72 RM. im Jahre und wird vom Reiche getragen.

Es handelt sich also um den Reichszuschuß

des alten Rechts, der unter der Bezeichnung

„Grundbetrag" in der früheren Höhe gewährt
wird, während der Grundbetrag des alten

Rechts von zuletzt 84 RM. jährlich bei den

neuen Remen überhaupt weggefallen ist. Einen

gewissen Ausgleich für diese Kürzung bietet der

Steigerungsbetrag, der bei den neuen Renten

erhöht ist und deshalb zu einer Erhöhung der

(iesamtrente gegenüber den alten Rentensätzen

iühren kann, wenn eine hohe Beitrat» sleistung

vorliegt. Der Steigerungsbetrag ist für jeden
Wochenbeitrag der

nn- u.

k lasse I II III IV VI VII VIII l\ \

jährlich 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 Rpf.
Pur Beiträge aus der Zeit vom 1. Oktober 1921

!>is 31. Dezember 192 5 (Inflationsbeiträge) wird

wie seither kein Stkigerungsbetrag gewährt.
Zwischen Beiträgen aus der Zeit vor und nach

der Geldentwertung vvird aber kein Unterschi

mehr gemacht. Dadurch wird die Rentenberech-

nung einfacher.

Max Klein, Berlin

Obwohl die Mindestwartezeit nur 230 Beitrags¬
wochen beträgt, sind für die Berechnung des

Steigerungsbetrags mindestens 500 Wochenbei¬

träge zu berücksichtigen. Soweit nicht minde¬

stens 500 steigerungsfahige Wochenbeiträge
entrichtet sind, wird diese Zahl bei der Berech¬

nung aus der I. Klasse ergänzt. Wer z. B. nur

250 Wochenbeiträge entrichtet hat, erhält außer

dem sich aus seinen Beiträgen rgebenden
Steigerungsbetrag einen weiteren Steigerungs¬
betrag von jährlich 20 RM. (250X8 Rpf. —

Steigerungsbetrag der I. Klasse —). Der Steige¬
rungsbetrag ist aber mindestens 72 RM. jähr¬
lich. Mit dieser Vorschrift wird eine Mindest¬

rente von jährlich 144 RM. = monatlich 12 RM.

gesichert, während sonst die Mindestrente (bei
500 Wochenbeiträgen I. Klasse mit einem Stei¬

gerungsbetrag von 500 X 8 Rpf. = 40 RM. und

einem Grundbetrag von 72 RM.) nur 112 RM.

jährlich = 9,30 RM. monatlich betragen würde.

Der Kinderzuschuß beträgt wie zuletzt jährlich
90 RM. ss monatlich 7,50 RM. für jedes unter

15 Jahre alte Kind.

Beispiel für die Berechnung einer InvRente:

Nach dem Beispiel der Abhandlung in VZ. 1932

S. 321 hat ein Versicherter (außer den Infla¬

tionsbeiträgen) nachgewiesen:
Der Jahretrtaifemnybetrag

ti.hIi neuem Reiht ist

Wodien- der je B<-itr.iu' zuMmmcfl

beitrttfa klas- Rpf. HM.

550 in 20 110 —

200 IV 2t) 52-

625 V '52 200-

75 VI 38 28,50

200 VII 44 88,

1650 Der jährl. Steigerungsbetrag ist 478,50
(nach altem Recht nur 404 RM.)

Hierzu kommt der Grundbetrag von

jährlich 72,—
¦ ¦ ———

Die InvRente beträgt mithin (ohne

Kinderzuschuß) jährlich 550,50

monatlich (abgerundet) 45,80

Nach altem Recht würde sie betragen,
wenn sie

nach dem 30. Juni 1932 beantragt ist,

monatlich 46,60
bis zum 30. Juni 1932 beantragt ist,

monatlich . 47,60

Witwenrente. Sie besteht ms einein Grund«

trag von jährlich 72 RM. und %\u des Steij
rungsbetrages der Inv.Rente, die der Verstor¬

bene bei Lebzeiten erhalten würde. Di» An-

ruchsvoraussetzungen sind nicht geändert.

Beispiel für die Berechnung einei

Witwenrente: Die Witwe des Versicher¬

ten im Beispiel ftbei lie Berechnung der Inv.-

Rente erhält
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RM.

Grundbetrag •
....

72,-

St y ungsbel \s von 47 I
. . .

,j

Die Witwenrente betragt mithin jährlich 311,25

monatlich (abgerundet) 25,90

RM

N ich altem Recht würde sie betragen,
wenn s;

nach dem 30. Juni 1932 beantragt ist 26,30 RM.

bis /um 30. Juni 1932 beantragt ist 29,60RR

Witwerrente Der Anspruch beschränkt sich

weiterhin aul den erwerbsunfähigen, bedürftigen
Ehemann nach dem rode seiner versicherten

Ehefrau, wenn die Verstorbene den Unterhalt

ihrei Familie überwiegend bestritten bat Es

ist jedoch nicht mehr erforderlich* daS dei

Unterhalt ihrem Arbeitsverdienst*4 be¬

stritten wui dt Die Witwenrente ist so hoch

wie die Witwenrente; sie wird genau M be-

I et hnet.

Waisenrente« Die Vnspruchsvoraussetzungen
sind (» so wie beim Kinderzuschuü) nui gi

.den worden hinsichtlich der Kindei einet

versicherten Ehefrau, die eheliche Kinder des

lantei l>lieben»*n Ehemannes sind oder deren

rechtliche Stellung haben. Sit halten nach

dem Tode der Mutter die Waisenrente nicht,

wenn und solange der hinterbliebene Ehemann

ihren Unterhalt überwiegend bestreitet, auch

wenn die Verstorbene den Unterhalt überwi¬

nd bestritten hat.

Berechnung: Die Waisenrente besteht au*

einem Grundbetrag von jährlich 36 RM. und

1
ü des Steigerungsbetrags der Inv.Rente, die

der Verstorbene bei Lebzeiten erhalten würd

Be i S p I e I tür di e Berechnung ei n e i

W a i s e n r e n t e : Jede Waise des Versicher¬

ten im Beispiel über die Berechnung der Inv.-

Rente erhält
IUI.

Grundbetrag 36,—

Steigerung»hetra. . von 478,50 RM. . . 101,40

Die Waisenrente beträgt mithin jährlich -7,40

monatlich (abgerundet) 18,90

Nach altem Recht würde sie betragen,

wenn sie *

nach dem 30. Juni 1932 beantragt ist,

monatlich 19,20RM

bis /um 30. Juni 1932 beantragt ist,

monatlich 22.80 RM

Ordnungs-, Zwangs- und Kriminalstrafen in der

Sozialversicherung Referendar Erwin Müller, Düsseldorf

Das Strafrecht der SV. kennt Kriminalstrafen,
< hrdnungs- und Zwangsstrafen, sowie Neben¬

strafen.

11 Kr imina 1 st r af e n werden von den

Organen dei Strafrechtspflege, den Strafg<
lichten, verhängt Eine Kriminalstrafe • lit

nui dann, wenn eine Uebertretung, ein ver¬

gehen <>der Verbrechen Festgestellt ist mit Au

nähme dei Schuld- oder Strafausschliefiungs
gründe« Kriminalstrafen enthält die RVO. u. a.

in den §§ 23, 130 bis 144, 532, 333, 767, 911,

1223, 1400 bis 1402, 1405 bis 1400, Mas AVG

u. a. in den §§ 337, 338, 341, 342, 347, 330 bis

>3, das RKG. It i. in den §§ 233 bis 230 das

AVAVG u. a. in den §§ 232 bis 258, 259*,

260a, 268 bis 271.

Eine Zwangsstrafe hat den Zweck, aut

irgendeii Person einen fühlbaren Druck /ur

Ausführung einer Handlung oder Unterlassur

is/uüben, die die SV.L' tze von ihm er¬

warten. I:.:k gani anderes Ziel hat dir Ord-

n u n gsst r a \ i 1). »11 im Int»

Vufrechterhaltui dei Disziplin ein gesetz-

ordnungswidrig! s Verhalten einer Person

sühnen. < >rdnui und Zwangsstrafen enthält

• RVG u« i. in den ^ IS, 19, 31, 51, 53, 7'

107 - M bis 531, 656, 680, 800,
. Q08, 909, 1030, 1043,

1044. 1201, 1202, 1215, 1217, 1221, 1414, 1464

14 - 1467 bis 1480, 1502, 1303, 1343b,

154 1377, 1581, 1664, das AVG IL a. in

$S 114. US. 1 Q 141, 152, loi, 177 200 bis

224, 240, 241, Ö5, 336, 34 I 577,

;s RKG u «i. m den ^ 154, 174 1 bis 23«

du AVAVG u. a. in den §§ 247 bis 240, 250

260, 201, 263,

N e b e n st ra t e n können au&er den eigent¬

lichen, vorerwähnten Strafen, wie den Kriminal-,

()rdnungs~ oder Zwangsstrafen, noch verhäng
werden« Sie werden in Form eines erhöhten

Beitrags] ückstandes festgesetzt. Nebenstraf«

-hen u. a. die^ 331, 14SS RVO., S 330 AV<

und $ 263 AVAVG vor. Diese Nebenstrafen

des SV.rechts sind nicht zu verwechseln mit

denen ck allgemeinen Strafrecht wie der

Ueberweisuj in die Landespolizeibehörde
oder Sicherungsv* Jirung, Entmannung, A!

erkennung dei Eidesfähigkeit <>der der bürger¬
lichen Ehrenrechte usw. Während die Neben-

strafen der SV, entweder von den VJbehördt

oder den VTr, erlassen werden können, sind

tür <1. Festsetzun da Nebenstrafen A

eigentlichen Strafrechts die bürgerlichen Straf¬

behörden, Schöffengei ichti Schwurgericht!
usw. zuständig.
Weiterhin unterscheidet sich das Strafrecht

der SV, von dem büi liehen Strafrecht hin¬

sichtlich der !*? ien, gegen die Straten er-

hen können. Di< sind in der SV. u.

Aerzte, Unternehme!, Arbeit« und s

Personen, d mtlich odi lieh täti

als Unternehmer oder Vi

den Vorschriften der SV :nd.

> handelt sich also im gl n und ganzen ui

einen bestimmten, g klossenen Personenkreis

im Geg< itz zum
v ht d- erlichei

Rechts, d 1' nenkr» nzt

Dies mal h mit einer der Gründe d n
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sein, warum das Strafrecht der SV. nicht ein

Teil des allgemeinen Strafrechts geworden ist.

Denn das allgemeine Strafrecht findet nur in-

>weit in der SV. Anwendung, als man in ihr

allgemeingültige Bestimmungen über die Straf-

\ ollstreckung, Verjährung usw. vorfindet. Diese

fehlen in der SV., um sie nicht unnötig doppelt
ifzunehmen.

Die Kriminalstrafen der SV. können sein Geld¬

strafen, Haft oder Gefängnis. Daneben können

aber auch als kriminelle Nebenstrafe z. B.

die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt werden.

Doch muß eine Gefängnisstrafe von mehr als

drei Monaten verhängt sein. Von besonderer

Redeutung ist, daß die nach dem SV.recht

strafbaren Handlungen nur eine Uebertretung
oder Vergehen und niemals ein Verbrechen

darstellen können. Was nun im Einzelfalle eine

Uebertretung oder ein Vergehen ist, darüber

gibt das Stoß. Auskunft.

Uebertretungen sind alle Handlungen, die mit

Haft oder Geldstrafe bis zu 150 RM. bedroht

sind. Vergehen sind Handlungen, die mit

Festungshaft bis 5 Jahren, mit Gefängnis oder

mit Geldstrafe bedroht sind.

Die NotVO. vom 5. Juni 1931 Teil VI (RGBl.
1931 I S. 536 ff.) bestimmt unter anderem fol¬

gendes: Uebertretungen werden nur verfolgt,
wenn dieses das öffentliche Interesse gebietet.
Ist die öffentliche Anklage bereits erhoben, so

kann das Gericht mit Zustimmung der Staats¬

anwaltschaft ein Verfahren wegen einer Ueber¬

tretung einstellen, wenn das öffentliche Interesse

an der Verfolgung fehlt. Eine begrüßenswerte
Neuerung trifft § 3 VO. In den Fällen, in denen

die Erhebung der öffentlichen Klage wegen
eine Vergehens von der Beurteilung einer

Frage abhängt, die nach bürgerlichem Recht

oder nach Verwaltungsrecht zu beurteilen ist,
kann die Staatsanwaltschaft zunächst zur Ent¬

scheidung dieser Frage im bürgerlichen oder

Verwaltungsrecht eine Frist bestimmen, nach

deren fruchtlosem Ablauf das Verfahren gleich¬
falls ^eingestellt werden kann. Daß zum Ver¬

waltungsrecht auch das SV.recht gehört, bedarf

keiner weiteren Ausführung. Kap. I § 1 der VO.

bestimmt als zuständige Gerichte für Ver¬

brechen und Vergehen die Großen Strafkammern

in erster Instanz. An sich gehören diese Delikte

ich §§ 24 ff. GVG zur Zuständigkeit der

Amtsgerichte. Die Großen Strafkammern sind

:ber nur dann zuständig, wenn eine Vorunter¬

suchung stattgefunden hat und die Staatsan¬

waltschaft bei Einreichung der Anklageschrift
die Eröffnung des Hauptverfahrens vor der

Großen Strafkammer beantragt. Die Staats¬
anwaltschaft soll einen solchen Antrag nur

stellen, wenn die Hauptverhandlung voraus¬

sichtlich länger als 6 Sitzungstage dauern wird,
es sich also um eine größere Strafsache handelt.
Für das SV.recht ist diese Bestimmung von ge¬

ringerer Bedeutung, da innerhalb dieses Rechts

weniger eine größere Strafsache vorkommt.

Rechtsmittel im allgemeinen Strafrecht sind Be¬

rufung und Revision. Durch sie wird die Voll¬

streckung der erkannten Strafe einstweilen auf¬

geschoben.
Im vorhergehenden war bereits die Rede davon,
daß im Sv.recht zur Verhängung der Ordnungs¬
und Zwangsstrafen die V.behörden und die VTr.

befugt sind. Diese vorerwähnten Strafen

können sie verhängen, ohne daß sie hierzu ver-

f»fliehtet sind. Insoweit steht es also in ihrem

reien Ermessen, ob sie von ihrer Strafbe¬

fugnis Gebrauch machen wollen. Gegen eine

Ordnungs- oder Zwangsstrafe kann binnen

einem Monat Beschwerde eingelegt werden.

Von den Kriminalstrafen des ordentlichen

Strafrechts unterscheiden sie sich dadurch, daß
diese sich gegen Verstöße des Allgemeininter¬
esses richten, während die Ordnungs- und

Zwangsstrafen des SV.rechts eine Sühne von

Verletzungen der besonderen Interessen der

VTr. sind. Liegt ein Verstoß (fegen beide

Interessen vor, so ist außer der Ordnungs- oder

Zwangsstrafe durchaus noch eine Bestrafung
nach dem ordentlichen Strafrecht möglich. An¬

dererseits besteht nicht ohne weiteres die Ver¬

pflichtung, eine Ordnungsstrafe aufzuheben,
wenn der Täter vor Gericht wegen dieser

Handlung freigesprochen ist (ebenso Bothe in

seinem „Strafrecht in der SV. S. 11/2 f/vor¬
letzter Absatz. Zwing-Verlag, Jena).
Die Ordnungs- und Zwangsstrafen werden wie

Gemeindeabgaben beigetrieben. Als Geldstrafen

fließen sie, soweit nicht anderes bestimmt ist,
in die Kasse des zuständigen VTr.

Keine Strafen der SV. im eigentlichen Sinne

sind die Vertragsstrafen. Sie gehören dem

bürgerlichen Recht an und treten meistens dann

raft, wenn ein Arzt, Zahnarzt, Apothekerin

usw. die mit den SVTr. abgeschlossenen Ver¬

träge nicht einhalten. Vereinbarungsgemäß
sind dann Strafen vorgesehen. Für die Ver¬

träge sind im allgemeinen die §§ 337 ff. und

1210 BGB, maßgebend.

Rechtshilfe zur

Durchführung des Gesetzes zur

Regelung des Arbeitseinsatzes.

Das Gesetz zur Reizung des Arbeitseinsatzes

vom 15. Mai WH (RGBl. I S. 381) gibt dem

Präs. der RfAuA. oder den von ihm damit

betrauten Vorsitzenden der Landesarbeitsamfc
Ier Arbeitsämter insbesondere die Befugnis,
izuordnen, 1. dafi I >nen in Bezirken mit

hole \ itslosi^kt it, die in diesen Bezirken

m Tage des Inkrafttretens «i* ; Anordnung

ien Wohnort haben, dort als Arbeite« ier

Angestellte nur mit seiner vorherigen Zustim¬

mung eingestellt werden dürfen, 2. daß Per¬

sonen, die rage Inkrafttretens seiner

Anordnung oder in den vorhergehenden d

Jahren in der Landwirtschaft tätig waren, in

an n als landwirtschaftlichen Betrieben

rufen ir e Is landwirtschaftlk

Arbeiten nur mit s Zustimmung
ein eilt werden dürfen, 3. daß Unternehr

der zu 2 irenannten Betrii verpachtet w
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den, Arbeitei '»der Angestellt ntlassen, d

in den Ie: , drei Jahren vor Erlaß jener An-

rdnung in der Landwirtschaft tütig war«

Ferner können besonn Anordnungen bei

sinnen der wertschaffenden Arbeitslosen-

:rsorge nach § 139 AVAVG. getroffen werden.

Die Anführung weiterer Einzelheiten dieses be¬

deutsamen Gesetzes und der bereits erlassenen

Lnordnungen würde in diesem Zusammenhang

i weit führen. Unmittelbare praktische Ein-

irkung auf die übrigen Träger der SV. hat das

( worauf wir besonders hinweisen wollen,

ch elurch die in § 12 festgelegte Recht!

hilf»-Verpflichtung. Danach sind Behörden,

Organe ron VTr. n. und Fürsorgever¬
hände innerhalb ihrer Zuständigkeit verpflich¬

tet, den im Vollzuge dieses Gesetzes an sie

ichteten Ersuchen der Dienststellen dt

Reichsanstall zu entsprechen. Diese* Ersuchen

dürfen sich sowohl auf den einzelnen Fall als

nui allgemeine Peststellungen beziehen. Eine

besondere Regelung der Rechtshilfevernflich-

tung der SVTr- an sich wie auch Ihres Umfan-

ges war notwendig, weil die bestehenden Vor¬

schriften über die Rechtshilfeverpflichtung in

| 116 RVO., $ 318 AVG., $ 221 RKG., § 204

AVAVG. nicht umlassend genug sind.

Nachweis von Ersatzzeiten für die In¬

validen- und Angestelltenversicherung
durch die Arbeitsämter.

Das G. zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit

der InvV., der AngV. und der KnappschV. vom

7. Dezember 1933 bestimmt im § 14, daß die

Zeit, während der ein Arbeitsloser v.mäßige

Alu. oder Kru. erhält, als Ersatzzeit für die

Aufrechterhnltung der Anwartschaft angerech¬

net wird. Wie der Präs. der RfAuA. in einem

Rdschr. an die Landesarbeitsämter und Arbeits-

unter .vom 5. Mai 1934 — III 7630 53 (RAB1.

S. I. 132) feststellt, kann sich die Reichsanstalt

danach nicht der Verpflichtung entziehen, den

in Frage kommenden VTr.n die Dauer dl

Ersatzzeiten für die einzelnen Arbeitslosen

ichzuweisen. Das Rdschr. betont aber, daß

es im Hinblick auf die damit verbundene Ge-

häftsbelastung nicht möglieh ist, über die

1 itsache und die Dauer des Unterstützung-

bezug< jedem Arbeitslosen eine Einzel-

Bescheinigung auszustellen. Es muß vielmehr

daran festgehalten werden, daß als Nachweis

eier Arbeitslosigkeit und des Unterstützungs-

be/uges gegenaber dritten Stellen, auch gegen¬

über den VTr.n, die Melde- oder Stempelkarte
EU <lienen hat. Allerdings muß die Meldekai?

sti eingerichtet ein, daß sie nicht nur für

Außenstehende ungenügend leserliche Stempel¬
vermerk enthält, sondern daß der Unter-

stützungsbezug unter p nlicher Verantwor¬

tung der in Frage kommenden Bearbeiter aus¬

drücklich bescheinigt werden kann, wie i i sui

n im Bezirk des Landesarbeitsamts Branden-

bur( lieblichen Mustern bereits der Fall

ist. Eii i Vereinheitlichung der Meldekarte be*

It sich die RfAuA. vor. D \rbeitslosen

sind außerdem in ter W zu

belehren, daß ihnen di- Meldek lrte als Aus¬

weis v löber Bebt inanzamtern, Wohl-

ntern usw.) unel über d< n

cler SV. (Kk.* n, LV
,
RfA. usw.) dient und

shalb auch nach dem A beide ius der

Alu. und Kru. sorgfältig aufzuheben ist. Soweit

ältere Muster an Mehlekarten indessen Beginn

und Ende des Unterstützungsbezuges nicht ein¬

wandfrei ersehen | n, müssen die ArbAe.

die Verpflichtung übernehmen, zur Durchfüh¬

rung des $ 14 aaO. der InvV. und der AngV.

die / i fies Unterstützungsbezuges auf be¬

sonderen „Ersatzzeitscheinen zu bescheinigen.

Der Ausstellung von Einzelbescheinigungen

werden sich die ArbAe. auch dann nicht ent¬

ziehen können, wenn die früheren Meldekarten

unvollständige oder nicht mehr leserliche An¬

gaben enthalten oder in Verlust geraten sind.

Da die Anrechnung der Unterstützimgszetten
als Ersatzzeiten erst vom 1. April 1934 ab gilt,

kommen allerdings Bescheinigungen für frühere

Zeiten nicht in Fi

Ausscheiden aus der Angestelltenver¬
sicherung wegen Überschreitens der

Versicherungspflichtgrenze.
¦

Durch ( tz vom 7. Dezember 1933 Zweitei

Teil § 11 (RGBl. I S. 1040) ist die für die VPfl.

in der AngV. maßgebende Jahresarbeitsver¬

dienstgrenze mit Wirkung vom 1. Januar 1934

von 8400 RM. auf 7200 RM. herabgesetzt wor¬

den. Hierzu wurde in der „VZ." verschiedent¬

lich (vgl. 1934 Nr. 12 S. 13, Nr. 3 S. 27, Nr. 10

S. 152) die Auffassung vertreten, daß die Vor¬

schrift des $ 3 Abs. 2 AVG. zu berücksichtigen

sei, wonach derjenige, der die für seine VPfl.

maßgebende Verdienstgrenze überschreitet, erst

mit dein ersten läge des vierten Monats nach

Ueberschreiten d« Verdienstgrenze aus der

VPfl. ausscheidet. Daraus wurde gefolgert, daß

Angestellte, die am 1. Januar 1934 die neue

Verdienstgrenze überschreiten, noch bis zum

31. März 1934 in der AngV. und entsprechend
8 69 Nr. 2 und 3 AVAVG. in der AlVers.

pflichtversichert bleiben. Diese Ansicht, die in

ninsicht auf $ 3 Abs. 2 AVG. durchaus begrün¬

det war, kann infolge Neufassung des § 3 AVG.

durch die VO. über die Aenderung, die neue

Fassung und die Durchf. von Vorschriften der

RVT)., des AVG. und des RKG. vom 15! Mai

1934 Art. II (RGBl. I S. 419, 431) nicht mehr

ufrechterhalten werden.

$ 3 AVG hat jetzt folgenden Wortlaut: „Di-

Jahresarbeitsverdienstgrenze im Sinne des $ 1

Abs. 3 ist 7200 RM.; der RAM. kann den Betrag
ändern. Für die Jahresarbeitsverdienstgrenze

werden Zuschlage, die mit Rücksicht auf den

Familienstand gezahlt werden, nicht angerech¬
net." Der bisherige Abs. 2 des § 3 AVG. (siehe

oben) ist in die Neufassung nicht mit aufge¬

nommen. Dieser Absatz, der seinen Ursprung
in der Inflationszeit hatte und damals einen

fortdauernden Wechsel von VPfl. und VFr. in-

Ige der laufend steigenden Papiermarkgehal-
ter und der verspätet nachhinkenden Erhöhung
der Versicherungsgrenze vermeiden sollte, ist

jetzt als überflüssig angesehen worden und

weggefallen. Als in dei KV. die dem $ 3 Abs 2

AV( naloge Vorsi hrift des $ 165b RV^

alte/ I issung durch die NotVO. vom 26. Juli

1930 beseitigt wurde, ist aber, wie die Begrün¬

dung bemerkt, in d Neufassung des § 165b

RVO. zur Vermeidung von /weifein der Zeit-

(>unkt de Ausscheidens \ **tzt worden.

ii seht \ wer die tüi die VPfl. nach

| 165 Abs. 2 RV« maßgebende Verdien*
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enze überschreitet, mit dem Tage der Ueber-

Kreitling aus der VPfl. aus. Tritt die lieber-

hreitung durch rückwirkende Zulage ein* so

für das Ausscheiden der Tag maßgebend,
in dem die Zulage erstmalig gezahlt wird. Für

die AngV. ist die bisherige Vorschrift des § S

\bs. 2 AVG. beseitigt worden, ohne daß eine

neue Festsetzung des Zeitpunkts des Ausschei-

in ihre Stelle gesetzt wurde. Aus der mit

r AenderungsVO. vom 17. Mai 1934 verfolg-

n Vereinheitlichung gleichgearteter Vorschrift

n der verschiedenen SV.Gesetze kann aber

ohl unbedenklich gefolgert werden, daß auch

ane besondere Anfügung von Vorschriften

r den Zeitpunkt des Ausscheidens im § 3

VG dafür die Vorschriften des jj 165b RVO.

.'sprechende Geltung wiben. Grundsätzlich

i also der Tag des Ueberschreitens der Ver¬

dienstgrenze für das Ausscheiden aus der

igVPfl. maßgebend.
Durch Art. IV § 1 der AenderungsVO. vom

i7. Mai 1934 ist'der neilgefaßte $ 3 AVG. mit

Wirkung vom 1. Januar 1934 in Kraft gesetzt

worden« Dadurch ist der bisherige Abs. 2

ser Vorschrift mit dem gleichen Tage außer

Kraft getreten. Infolgedessen sind alle Ange¬

liken, die am 1. Januar 1934 durch Herab¬

setzung der Verdienstgrenze von 8400 RM. auf

200 RM. die neue VPfl.grenze überschritten

iben, bereits mit dem Tage des Ueberschrei-

.sr also mit dem 1. Januar 1934, aus der

\ngVPfl. ausgeschieden. Für die AlVersPfl.

!t nach § 69 Nr. 2 und 3 AVAVG. das Ent¬

sprechende. Lk.

Handwerk und Innungskrankenkassen*
\m 15. Juni 1934 ist eine Erste VO. über den

• »rlüufigen Aufbau des deutschen Handwerks

rangen (RGBl. I S. 493). Sie bringt vor-

hmlich eine Neuregelung der Vorschriften

>er die Handwerkerinnungen. Infolgedessen
»den die Vorschriften der §§ 81 bis 99 GO.

if Handwerkerinnungen keine Anwendung
•hr. Die Vorschriften der §§ 100 bis lOOu,

101 und 102 GO. sind aufgehoben worden. Der

ue Aufbau des Handwerks berührt das be¬

hende InnKk.enrecht rächt. Ebenso wie

Slb Abs. 2 GO. schreibt auch § 43 Abs. 2

VO. vom 15. Juni 1934 vor, daß die Errichtung

d die Rechtsverhältnisse der InnKk.en sich

dl der RVO. richten.

Zur Anwendung des § 313b RVO. auf

Mitglieder von Betriebs- oder Innungs¬
krankenkassen«

scheid des RVA. vom 11. Dezember 1933

uM. Bd. 35 S. 223). Aut die Anfrage einer

>rKk., ob ein Versicherter, der bisher Pflicht-

1 und später freiw. Mitglied der BetrKk.

r, Ihm dieser Kk. a ich dann bleiben könne,

n er aus dem Bezirk der Kk. infolge Woh-

gsverlegung verziehe, oder ob er in eine

i hen Falle in die für seinen Wohnbezirk in

ge kommende AOKk. oder LandKk. Ober¬

en müsse (die letztere Aul ung schei

BetrKk. unrichtig, weil in $ 313 b Abs. 1

I RVO. nur v .

daß Weiterver-
' Werte, die Mitglied einer BetrKk. oder InnKk.

en, bei der AOKk. ihres Wohnorts ihre Mit-

dschaft fortsetzen „können", nicht „mü

sen J, hat das RVA. folgenden Bescheid erteilt:

^Vorbehaltlich einer E. im Rechtszuge tritt das

RVA. der dortigen Auffassung bei, wonach

Weiterversicherungsberechtigte und Weiterver¬

sicherte, die Mitglied einer BetrKk. oder

InnKk. sind, im Falle der Verlegung ihres

Wohnorts aus dem Bereich ihrer Kk. nur dann

zu der AOKk. oder LandKk. ihres neuen Wohn¬

orts übertreten, wenn sie dies beantragen. Wird

ein dahingehender Antrag nicht gestellt, so

bleibt die bisherige Kk. weiterhin zuständig/'

Hauswirtschaftliches Jahr für Mädchen«

Wie einem Rdschr. des Präs. der RfAuA. vom

5. Mai 1934 - II 5043 17 - (RABl. S. I 128) zu

entnehmen ist, wird von der NS.-Frauenschaft,

dem Deutschen Frauenwerk und der Reichs¬

jugendführung in Gemeinschaft mit der RfAuA.

ein „Hauswirts* haftliches Jahr für Mädchen"

durchgeführt. Den zur Schulentlassung kom¬

menden Mädchen, die keine berufliche Ausbil-

dungsgelegenheit finden, soll zur Vermeidung
von Arbeitslosigkeit die Möglichkeit gegeben
werden, in einem geordneten Arbeitsleben, und

/war in hauswirtschaftlicher und mütterlicher

Arbeit, den Weg als arbeitende Glieder der

Volksgemeinschaft anzutreten. Für Aufnahme

der Mädchen kommen Familienhaushalte in

Frage, die ein junges Mädchen zusätzlich

aufnehmen. Das junge Mädchen soll für die

Dauer eines Jahres in alle seinen körperlichen
und geistigen Kräften entsprechenden haus¬

wirtschaftlichen und kindernflegerischen Arbei¬

ten eingeführt wrerden. Die Aufnahme des

Mädchens erfolgt nach Ziff. 4 der dem Rdschr.

angefügten Richtlinien „schlicht um schlicht".

Der Arbeitsleistung auf der einen Seite wird

also die Gewährung freier Kost und Unterkunft

oder freien Unterhalts ohne Barentgelt auf der

anderen Seite gegenüberstehen. Wie in Ziff. 9

des Rdschr. ausdrücklich hervorgehoben ist,

gehen die Hausfrau und das junge Mädchen im

„Hauswirtschaftlichen Jahr" kein Arbeitsver¬

hältnis im arbeitsrechtlichen Sinne ein. Im

v.rechtlichen Sinne liegt aber u. E. ein v.pflich¬
tiges Hausgehilfenverhältnis vor. D« folgt
«aich aus Ziff. 4 der Richtlinien, wonach die

Kk.enbeiträge von der Hausfrau entrichtet wer¬

den. „Weitere Beiträge zur SV. fallen fort.'4

Diese Peststellung ergibt sich daraus, daß für

Hausgehilfinnen auf Grund des G. vom 12. Mai

1933 VFr. in der AlVers. besteht und in der

InvV. Beschäftigungen, für die als Entgelt nur

freier Unterhalt gewährt wird, nach § 1227

RVO. v.frei bleiben.

Auszahlung von Dienstbezügen.

Die DurchfVO. vom 18. Juli 1931 zur VO. de

Reichspräs« über die Auszahlung von Dienst-

bezOgen vom IS. Juli 1931 (RGBl. I S. 381) sah

vor, dafi IL a. die Dienstbezüge und VeTSOr-

gungsbezüge der Reichsbeamten so auszuzah¬

len sind, <\<\t\ die Hälfte des Monatsbezu m

bisherigen Auszahlungstage, der Rest 10 I ige

später gezahlt wird. $ 4 di< DurchfVO. be¬

rechtigte und verpflichtete auch die Körper¬
haften des öffentlichen Rechts, zu denen die

setzlichen Kk.en, Kassenverbände und Kas-

nvereinigungen ählen, ne hende

hing zu treffen. Eine 2. DurchfVO vom
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14. September 1931 (RGBl. I S. 492) bestimmte,

daß Ratenzahlung nicht in Betracht komme,

wenn einem Bezugsberechtigten von einer Stelle

insgesamt monatlich nicht mehr als 20 RM. zu

zuhi ind. Hierzu brachte eine 4. DurchfVO.

vom 26. April 1934 (RGBl. I S. 346) bereits

einige Erleichterungen. Die Nichtanwendbar-

keit dl Ratenzahlung wurde von Monats-

bez \ von nicht mehr als 20 RM. auf solche

von nicht mehr als 50 RM. erhöht. Ferner

können Zahlungsempfänger, die am zweiten

Auszahlungst eines Monats beurlaubt sind,

den gesamten Monatsbezug bereits am ersten

Auszahlungstag erhalten. Eine weitere Erleichte¬

rung bringt die 5. DurchfVO. vom 11. Juni 1934

(RGBl. L S. 509). Danach können Bezüge,
die am Ende eines Monats für den ver¬

flossenen Monat zu leisten sind, in einer

Summe ausgezahlt werden. Ratenzahlungs-

p f I i c h t besteht demzufolge nur noch hin¬

sichtlich solcher Bezüge, die im voraus geleistet
werden müssen.

Ersatzkassenmitgliedschaft
und Berufswechsel.

Unter der Ueberschrift „Eine Ersatzkassenmit¬

gliedschaft wird durch Berufswechsel nicht be¬

endet" wurde in der „VZ." Nr. 9 1034, Seite 134,

eine sachlich richtige Auskunft erteilt, zu der

m. E. eine Ergänzung zweckdienlich ist.

Vorweg sei auf die neuere Rechtsprechung,
und zwar auf die E.en des VA. des Kreises Tel¬

tow vom 29. April 1932 — V. I, Seh. 6 31 -

und des OVA. Potsdam vom 14. Dezember 1932

— B. K. 136/32 —
„
die auch zum Ausdruck brin¬

gen, da& nach der grds. E. des RVA. vom

9. Juni 1923 (AN. 1923 S. 258) die Zugehörigkeit
zu einer Ersatzkasse mit dem Wegfall der Vor¬

aussetzungen für die Aufnahme in die Kasse

nicht ohne weiteres erlischt, sondern nur, wenn

dies in der Satzung besonders bestimmt ist.

Sehr eingehend hatte sich das VA. des Kreises

Teltow mit der in Frage kommenden Materie

befaßt (vgl. hierzu die auszugsweise wieder¬

gegebenen E.gründe in der ArbVers. 1932

S. 554 555). Der hier zitierte Dipl.-Sozialbeamte
Schubert hat in seiner umfassenden Darstellung

des Ersatzkassenwesens („Die Ersatzkassen, ihr

Wesen und ihre Aufgaben", Verlag Otto Eisner,

Berlin 1932) aber mit Recht auf bestimmte

Gruppen von Peisonen (vgl. $$ 434 und 435

RVO.) hingewiesen, denen der Beitritt zu einer

Ersatzkasse kraft Gesetze überhaupt nicht

möglich ist. Der $ 434 RVO., der das Verhält¬

nis der Ersatzk n zu elen in der Landwirt"

Kaff beschäftigten Personen regelt« bestimmt

ausdrücklich: „Für die in der Landwirtschaft

Beschäftigten mit Ausnahme der Gärtner sowie

der vorübergehend in der Landwirtschaft be-

ftigten rblichen Arbeite] elten die

§§ >, 517 bis 523 nicht; welche Beschäftigun|
als vorübergehend gilt, bestimmt die Reichs-«

ie<jieiung." Di die genannten Gruppen somit

usgenommen sind, kann eine Befreiung — in

ihrer Ei| ichaft als Ersatzkassenmitglieder —

»n d« Mitgliedschaft bei der Pflichtk

nicht ei folgen. In einer VO. vom 23. Oktober

13 (RGBl. 741; AN. 1913 S. $03) hat du

Reichsregierung den Begrifl der vorübergehen¬

den B< läfttgung nähei umschrieben. Hier-

ich gilt s ls solche, wenn sie stattfindet:

1. im Nebenberufe wahrend einer hauptberuf¬
lichen gewerblichen Lohntätigkeit;

2. während der üblichen Unterbrechung solcher

gewerblichen Arbeiten, welche nach ihrer Art

alljährlich, regelmäßig jedoch nicht über die

Dauer von 6 Monaten hinaus, eingeschränkt
oder zeitweilig eingestellt zu werden pflegen;

3. zur Deckung eines alljährlich wiederkehren¬

den, die Dauer von 12 Wochen nicht übe

schreitenden erhöhten Arbeitsbedarfs.

Zugunsten der Ersatzkassenmitglieder hat der

Gesetzgeber den Begriff der vorübergehenden
Beschäftigung hinsichtlich der Dauer erweitert.

Der 2. Absatz der VO. sagt: „Tritt ein gewerb¬
licher Arbeiter, der schon Mitglied einer Er¬

satzkasse ist und vom Rechte des § 517 Abs. 1

RVO. Gebrauch gemacht hat, in eine v.pflich-
tige land- oder forstwirtschaftliche Beschäfti¬

gung ein, so gilt diese für ihn überdies bis zum

Ablauf eines Jahres als vorübergehend, sofern

nicht aus den Umständen seine Absicht erhellt,

dauernd zur land- oder forstwirtschaftlichen

Beschäftigung überzugehen, in jedem Falle aber

mindestens bis zu dem Zeitpunkt, mit dem ihm

nach § 513 RVO. der Austritt aus der Ersatz¬

kasse gestattet ist. Das VA. kann die Frist von

einem Jahre auf Antrag des gewerblichen Ar¬

beiters verlängern."

Weiter ist für die Hausgehilfen dieselbe Be¬

stimmung getroffen; $ 435 RVO. läßt den §434
RVO. auch für diese Gruppe gelten. Hausgehil¬
fen haben also schlechthin kein Recht auf Be¬

freiung von der Mitgliedschaft bei ihrer Pflicht¬

kasse, auch wenn sie einer Ersatzkasse ang<

hören (vgl. hierzu die grds. E. des RVA. vom

17. Oktober 1928, Nr. 3316 in AN. 1929 S. IV 6).

Eine gelernte Kontoristin, die zur Erlernung d<

Hauswirtschaft in einen Haushalt eingetreten

ist, ist z. B. kein Haushaltslehrling, sondern

Hausgehilfin und als solche kv.pflichtig bei der

Pflichtkasse. In der E. des RVA. vom 2. Mai

1^30 — II. K. 99/29. B - (EuM. Bd. 28 S. 109

Nr. 48) ist ausgeführt, daß diese Kontoristin,

Mitglied einer Ersatzkasse, kein Recht auf Be-

fieiung von der Mitgliedschaft bei einer

Zwangskasse habe, da sie alle hauswirtschaft¬

lichen Arbeiten verrichtet und bei einwöchiger

Kündigung außer freier Wohnung und Verpfle¬

gung einen Barlohn von 30 RM. monatlich er¬

halt.

Bei der vielfachen Abwanderung von Mitgliedern
der gesetzlichen Kk.en zu Ersatzkassen erscheint

bracht, den Leserkreis dieser Fachzeit¬

schrift hierauf aufmerksam zu machen.

Bruno Reck, Berlin.

Der Gärtnereibetrieb in

der Unfallversicherung.

Als landwirtschaftlicher (ldw.) Betrieb, der gi

maß $ 915 Abs. 1 RVO, unter die ldw. Unfall

rsichenmg (UnfV.) fällt, gilt nach $ 9X1

Abs. 1 RVO. auch die Gärtnerei, die Park- und

Gartenpflege, sowie der Friedhofbetrieb, a

weit er nicht der gewerblichen UnfV. untt

liegt. Kleine Haus- und Schmuc kgarten da¬

gegen, die nicht regelmäßig und mit erheb¬

lichem Umfang mit besonderen Arbeitskräften

bewirtschaftet werden, und deren Erzeugnis-
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auptsächlich dem eigenen Haushalte dienen,

elten zufolge § 917 Abs. 2 RVO. nicht als

ldw. Betriebe.

Ueberragt der ldw. Betrieb den Gartenbau¬

betrieb sowohl nach der Wirtschaftsfläche wie

nach Arbeitskräften und Wirtschaftskapital,
> kann der ldw. Betrieb nicht als Nebenbetrieb

des Gartenbaubetriebs angesehen werden, viel¬

mehr ist der ldw. Betrieb als Hauptbetrieb
mzusehen, dem der Gartenbau auch v.recht¬

lich als Nebenbetrieb anzugliedern ist. Auch

der gärtnerische Betrieb ist in diesem Falle

der ldw. Berufsgenossenschaft (BG.) zuzu-

hreiben.

Für eine mit Landwirtschaft (auch Viehhaltung)
verbundene Samenzüchterei (Blumen-, Gemüse-

und Feldsamen) ist die Gartenbau- und Fried-

hof-BG. für zuständig erklärt worden, weil das

irtnerisch geschulte Personal und die für die

Samenzucht verwendete Fläche überwog und

die Landwirtschaft den Belangen des Garten¬

baus untergeordnet war. Kleingärten (sog.
Sozial- oder Schrebergärten), wie sie unter

dem Schutz der Kleingarten- und Kleinpacht-
rdnung vom 31. Juli 1919 stehen, sind in der

Regel als unversicherte Haus- und Ziergärten
im Sinne des § 917 Abs. 2 RVO. auch dann

anzusehen, wenn sie nicht eingezäunt und von

der Wohnung räumlich getrennt sind. Klein¬

gärten, welche eine Bergbaugesellchaft ihren

Arbeitern und Angestellten zur jederzeit wider¬

ruflichen ldw. Benutzung aus sozialen Gründen

zuteilt, sind in der Regel nicht ldw. nach der

RVO. v.pflichtige Betriebe. Von Zechen in

kleinen Parzellen an Bergarbeiter verpachtete
feldmäßig bewirtschaftete Grundstücke sind

keine Haus- und Ziergärten, sondern v.pflich¬
tige Zweckbetriebe.

Als besondere Arbeitskräfte im Sinne des § 917

Abs. 2 RVO. können nur solche Arbeitskräfte

gelten, die für die Erledigung der Gartenarbeit

besonders angenommen werden. Voraus-

tzung ist also immer, daß die Gartenbau-

lrbeit den wenn auch nicht ausschließlichen

Zweck der Einteilung der Arbeitskräfte bildet.

Davon kann ab- zum Beispiel bei den zur

Hausgemeinschaft eines Diakonissenhauses ge¬

hörigen Diakonissenschwestern, welche die

vorkommenden Gartenbauarbeiten in ihrer

freien Zeit verrichten, nicht die Rede sein. Sie

stehen vielmehr Familienmitgliedern, die einen

Hausgarten besorgen, gleich. Der llausgarten
eines Diakonissenhauses ist also nach § 917

RVO. nicht gegen Unfall zu versichern.

Regelmäßig sind die in der Gärtnerei-, Park-

und Gartenpflege Beschäftigten nach § 235

RVO. ortskrankenkassenptlichtig. Der Zweck

dieser Bestimmung, die ihre Entstehung den

Kommissionsverhandlungen verdankt, war der,

die in der Gärtnerei und verwandten Betriebs¬

zweigen beschäftigter Personen, obwohl sie an

und für sich zu den in der Landwirtschaft Be-

häftigten gerechnet werden, den Orts* und

nicht den LandKk.en zuzuweisen. Hiervon

wollte man aber wiederum aus praktischen
runden diejenigen ausnehmen, bei denen i

sich um eine Beschäftigen, in einem ldw.

Nebenbetrieb oder, wie man den Gedanken
Uliehlich zum Ausdruck gebracht hat, um

Beschäftigung in Teilen ldw. Betriebe» handelt«

Friedhofbetriebe sind auch nach dem Inkraft¬

treten des dritten Gesetzes über Aenderungen
in der UnfV. gemäß § 917 Abs. 1 RVO. bei

der Gartenbau- und Friedhof-BG. versichert.

Nach dem UVG. für Land- und Forstwirtschaft

vom 30. Juni 1900 war der Friedhofbetrieb als

solcher nicht versichert. Der ldw. UnfV. unter¬

lagen vielmehr nur die Pflege und Unter¬

haltung von Baumpflanzungen und gärtne¬
rischen Anlagen, sofern sie durch eigenes
Personal der Friedhofverwaltung ausgeführt
wurde. Nach dem GUVG. vom 30. Juni 1900

und dem Bau-UVG. vom gleichen Tage waren

versichert der Leichenwagenbetrieb als ge¬

werbsmäßiger Fuhrwerksbetrieb, sowie die

Tätigkeiten, die sich als Bauarbeiten dar¬

stellten, so namentlich die Herstellung von

gemauerten Grüften, Grabdenkmälern und

Grabumzäunungen, sowie andere Hoch- und

Tiefbauarbeiten auf und an dem Friedhof.

Nicht versichert war danach im allgemeinen
das Ausheben und Zuschütten von Gräbern.

Durch § 917 Abs-1 RVO. ist der Friedhof¬

betrieb als solcher der ldw. UnfV. unterstellt

worden, soweit er nicht der Gewerbe-UnfV.

unterliegt. Nach der Entwicklung der Gesetz¬

gebung kann dies nur bedeuten, daß nunmehr

der Betrieb eines Friedhofs an sich als Gesamt¬

heit der ldw. UnfV. unterliegen soll, soweit

nicht gewisse Arbeiten wie bereits bisher der

gewerblichen UnfV. unterworfen sind, es sei

denn, daß die letzteren Arbeiten nur mehr als

Nebenbetriebe oder Neben- oder Hilfstätig¬
keiten des ldw. versicherten Friedhofsbetriebs

versichert sind oder gemäßt § 922 RVO. der

ldw. BG. zugeteilt werden. Dementsprechend
hat das RVA. beispielsweise bei der Vereini¬

gung des gesamten Friedhofs- und Begräbnis¬
wesens in der Hand einer Stadtgemeinde auch

die Verrichtungen der Leichenbestatter,

Leichenträger, Leichenwärter und der Fried¬

hofsaufseher und des weiteren bei Eingliederung
in den Friedhofsbetrieb und seine Verwaltungs-
einricatungen, die Verrichtungen der Leichen¬

frauen und der Begleitmannschaften sowie das

Verbringen der Leichen durch die Friedhoisver-

waltungen an den Bestattungsort und die Be¬

förderung der von auswärts kommenden Leichen

vom Bahnhof zur Leichenhalle sowie schließlich

die Handreichungen, die der Totengräber her¬

kömmlich dem Geistlichen bei der Beerdigung
leistet, dein ldw. versicherten Friedhofbetrieb zu¬

gerechnet. Wenn aber danach derFriedhofbetrieb

mit der vorerwähnten Einschränkung nach $ 917

Abs. 1 RVO. der ldw. UnfV, unterliegt, so kann

sich seine V. nicht auf $ 537 Abs. 1 Nr. 41>RV< >

gründen, da das Gesetz nur als einheitlich*

Ganzes betrachtet werden darf. Die tort¬

laufende Aufführung der Friedhofbetriebe in

S u17 Abs. 1 RVO. wäre sinnlos, wenn es die

Absicht des ( /«s gewesen Wäre, die Fried¬

hofbetliebe auf Grund der Bestimmungen vom

20. Dezembei 1928 nunmehr als Einrichtungen
im l lesundheitsdiensl dei werblichen llnt V.

zu unterstellen. Im übrigen kann aber dei

Friedhotbetrieb nicht lediglich des* n ils

eine Einrichtimg im Gesundheitsdienst im

Sinne di
~

Abs. 1 Nr. 4 b RVO. in hen

len, weil die Leichenb< tung zum Teil

rs Gründen der öffentlichen GesundheitspfV .

staatlich It ist. Auch i n Inkraft-
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tieten des dritten Gesetzes über Aenderungen
in der UnfV. vom 20. Dezember 1928 gehören
daher die Friedhofbetriebe der Gartenbau** und

PriedhoMK i. an¬

Assessor Franz Schweighäuser, Essen.

Die Haftung des Sozialrichters.

Die Haftung des Staates für Schadenersatz-

Sprüche Privater gegen Beamte SUI schuld-

hafter Verletzung cler Amtspflicht ist in drei

Abschnitte einzuteilen: 1. Grundlegende Vor¬

schriften über die | mliche Haftung des Be¬

amten g( .über efatem Dritten wegen Ver¬

letzung seiner Amtspflichten diesem gegenüber;
Härtung des Staates für seine Beamten im

Privatrechtsverkehr; 3. Haftung des Staates für

seine Beamten bei Ausübung der öffentlichen

Gewalt Die beiden letzteren Abschnittt*

scheiden Ihm der gegenwärtigen Betrachtung

is. In der Regel tällt die Haftung der Bea¬

mten unter die Gruppe 1. Hierfür sind die

$$ 83Q und 841 BGB. maßgebend, die wiederum

zwei Arten von Haftung unterscheiden: Die

I laftung für nicht richterliche Beamte und

diejenige für richterliche Beamte; die

ist umfangreicher als die letztere. Jene

haben gemäß $ 839 Abs. 1 BGB. jede vor-

sätzliche oder fahrlässige Verletzung ihrer

Amtspflicht einem Dritten gegenüber zu ver¬

antworten, rs sei denn, daß der Verletzte auf

andere Weise Ersatz seines Schadens zu er¬

langen vermag und dem Beamten nur Fahr¬

lässigkeit zur Last gelegt werden kann; diese

sind für die Verletzung ihrer Amtspflicht b e i

dem Urteil einer Rechtssache und

dem daraus entstandenen Schaden nur dann

verantwortlich* wenn gemäß § 839 Abs. 2 BGB.

die Pflichtverletzung mit einer im Wege de

gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden
öffentlichen Strafe bedroht ist. Aber auch hier

tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn der Ver¬

letzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen

hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechts¬

mittels abzuwenden (§ 839 Abs. 3 BGB.). Ferner

I beachtlich, daß auf eine pflichtwidrige Ver¬

weigerung oder Verzögerung der Ausübun

des Amt« die eingeschränkte richterliche

Haftung keine Anwendung findet (§ 839 Abs. 2

let/tei 5 ttz BGB.). Auf diese Versäumnis¬

finden also wiederum che erweiterten Vor¬

schritten über n i c h t richterliche Beamte An¬

wendung.

Nun erhebt sich zunächst die Frage, welche

»zialbeamten in Ausübung ihres Beruft is

i i< hterliche Beamte anzusehen sind. Grund¬

sätzlich ist iuf zu antworten, daß jede un-

laubte 1 tandlung eines Sozialbeamten unter

I 839 Abs 2 BGB. fällt, wenn er sie bei dem

Urteil iner Recht iche begangen
hat. Im S tlprozefi sind dies die Vorsitzen¬

den der Spruchbehörden, Dabei ist zu be¬

ten, daß nv E. dk d Grund von $ 1657

RVC >. Vorentschei d u n g e n

der Vorsitzenden nicht unter den Begrifl der

Urteile fallen, ebensowenig die im Beschluß*-
ehenden en, die noch in das

Verwaltungsgebiet gel uch meistens von

elpei eil :\ werden. Diejenigen

I gemäß $ 1668 il. RY< >. von

in inehl kopfigen Kollegium als Urteil

getällt werden, sind als solche im Sinne des

S S3Q Abs. 2 BGB. anzusehen. Die subjektive
Hat tung erstreckt sich in diesem Falle nur auf

den Vorsitzenden, nicht auch auf die Beisitzer.

Beispiel: An den Fiskus wird von einer Berufs¬

genossenschaft (BG.) ein Schadenersatzan¬

spruch von über 500 RM. gestellt, weil der

Spruchkammervorsitzende durch Gewährung
einer vorläufigen Rente statt einer erstmaligen
Dauerrente und durch falsche Belehrung über

das Rechtsmittel rechtsirrtümlich gehandelt
habe, so daß der BG. nach ihrer Meinung da¬

durch ein Schaden zugefügt wurde, daß sie die

eingestellt gewesene Rente auf Grund dieses

unrichtigen Urteils weiterzahlen mußte, ohne

des durch Einlegung des Rekurses korrigieren
lassen zu können. Ein solcher Schadenersatz¬

anspruch mußte jedoch aus verschiedenen

Gründen erfolglos bleiben. Einmal hätte die

BG. gegen das Urteil Rekurs einlegen können,

auch wenn es nicht mit der Rekursklausel ver¬

sehen war. Diese Rechtsauslegung hätte sie

wissen müssen. Wenn sie das nicht getan hat,

so hat sie die eigene Amtspflicht verletzt und

müßte ihren Beamten dafür haftbar machen.

Durch diese Unterlassung hat sie gemäß $ 839

Abs. 3 BGB. jede Ersatzpflicht verwirkt, selbst

wenn die richterliche Pflichtverletzung mit einer

im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu

verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ge¬

wesen wäre. Zum anderen Male ist aber der

Schadenersatzanspruch an den Spruchkammer¬
vorsitzenden, der — wie oben ausgeführt — zu

den Richtern zählt, auch aus dem Grunde un¬

zulässig, weil der Richter gemäß § 839 Abs. 2

BGB. nur haftet, wenn bei der begangenen
Fahrlässigkeit eine strafbare Handlung in Frage
kommt. Diese war in dem vorliegenden Falle

dem Spruchkammervorsitzenden nicht nachzu¬

weisen. Der angemeldete Schadenersatzan¬

spruch wurde dann auch von dem zuständigen

Ministerium in allen Teilen abgelehnt.

Die das Urteil vorbereitenden Amts¬

handlungen in dem Beweisverfahren fallen da¬

gegen nicht mehr unter die einschränkende

Vorschrift des § 839 Abs. 2 BGB., sondern

unter die umfassendere Vorschrift des § 839

Abs. 1 BGB., der für alle nichtrichterlichen

Beamten gilt. Wenn also durch pflichtwidrige
Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung

des Amtes (§839 Abs. 2 letzter Satz BGB.) oder

durch den Beweiseinzug der Kläger wider

Wissen geschädigt wird, so ist der

Vorsitzende oder der an seiner Stelle verant¬

wortliche Beamte für den dem Kläger entstan¬

denen Schaden haftbar.

Der richterliche Beamte ist sonach zweierh

Arteu in Schadenersatzpflicht unterworfen,

der umfassenderen und der einschränkenden

beim Urteil, bei dem mehrere Personen mit¬

wirken und bei dem durch eine allzu strenge

Schadenersatz: buni is freie rich¬

terliche Ermessen nicht eingeschränkt
werden soll.

Bei Geltendmachui. :er Haltung gegenüber
•n Beamten, die in Ausübung der ihnen an-

«trauten öffentlidien Gewalt, d. h. der Sta

hoheitsi echt< ihre mtspflichten verletzen,

kann sich d ligte Dritte nur an d«

i halten. Fritz W'olp- Stuttgart.
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ANFRAGEN UND AUSKÜNFTE

r erteilen Beziehern unserer Zeitschrift, ohne eine Verpflichtung zu übernehmen, kostenlos Auskünfte aus-

i Gebiet der Sozialversicherjng. Eine zivilrecfatlidie Haftung für die Auskunfterteilung wird nicht über-

inmen. Die Antworten werden briefLich gegeben und hier veröffentlicht, wenn sie ron allgemeinem Interesse sind.

en Anfragen bitten wir Rückporto beizufügen. Die Schriftleitung.

Keine Versicherungspflicht bei Beschäftigung
nes Ehegatten durch den anderen.

raffe: Frau B. betreibt seit 1928 einen selb-

ständigen Produktenhandel. Sie benutzt hier-

Pferd und Wagen. Der Ehemann ist von

uf Schlächter und seit 1927 arbeitslos. Frau

fährt und handelt fast immer selbst; nur

enn schwere Gegenstände aufgeladen oder

i schlagen werden müssen, hilft ihr der Ehe-

mn (Männerarbeit). Frau B. hat eine Auf¬

stellung vorgelegt, für welche Zeiten und Ar-

iten ihr Mann für sie gearbeitet hat. Die

Verkäufer haben dies bestätigt. Frau B. gibt
,
einen Wochenlohn von 24 RM. gezahlt zu

iben, außerdem freie Unterkunft und Tragung
r vollen SV.Beiträge. Frau B. betrachtet

ihren Mann als v.pflichtig zur KV. und InvV.

Dabei stellt sie in den Vordergrund, daß sie für

ie schweren Arbeiten in ihrem Betrieb sich

NlSt hätte fremde Hilfe gegen Bezahlung an-

hmen müssen, mithin sei es doch selbstver¬

ständlich, daß sie erst ihren Ehemann anstatt

mde Personen einstellte. Ist unter diesen
1 Imständen VPfl. anzunehmen?

Antwort: Die Vorläufer der RVO., das

Krankenversicherungsgesetz, das Unfallver-

herungsgesetz und das Invaliditäts- und

Mtersversicherungsgesetz, kannten eine dem

159 RVO. entsprechende Vorschrift nicht.

Vv'ie dem Kommentar von Hahn-Kühne, Anm. 2

$ 159 RVO., zu entnehmen ist, hatte das

RVA. jedoch auch unter Geltung dieser Gesetze

tür die InvV. und UnfV. in ständiger Praxis an-

nommen, daß zwischen Ehegatten ein

>flichtiges Arbeitsverhältnis wegen der sitt¬

lichen Grundlagen ihrer allgemeinen Lebens¬

meinschaft nicht bestehen könne. Dem wurde

nderweit in RSpr. und Schrifttum wider¬

sprochen, weil die Frage, ob ein Gatte liegen

itgelt im wirtschaftlichen Dienst des anderen

schäftigt sein könnp, im Grunde eine ehe-

i htliche und nach dem BGB. zu bejahen sei.

Diesem Streit wurde mit der RVO. durch Ein¬

jung des $ 159 ein Ende bereitet. In der

Kommission wurde von Seiten der Regierun
rschiedentlich hervorgehoben, der atwurf

•r RVO. betrachte den Ehegatten als Mit-

ternehmer, nicht als Gehilfen des anderen;

r beschränke sich, dem Ehegatten die Stelluni
Is Gen< nicht als Gehilfe „zuzuweisen
omm.Ber. IS. 2ö5,2t*).). §159RVO., der mit

ugen lediglich für die UnfV. geltenden Aus-

ihmen vorsieht, dafi die Beschäftigung eine

g itten durch den anderen keine Vpfl. be-

ndet, hat damit zwingendes Recht ireschat-

n. Davon kann, wie Hahn-Kühne a. a. (

terhin ausführen, durch keine irgendwie
rt Abmachung zwischen den Ehegatten und

ich durch keine Satzungsvorschrift eine Aus-

thme herbeigeführt n. Auch in dem

ragenen Fall läßt die \tin Frau I>. be¬

hauptete Gestaltung des Beschäftigungsverhält¬
nisses ihres Ehemannes eine abweichende Be¬

urteilung nicht zu. KV.- und InvVpfl. können

daraus wegen der entgegenstehenden Vorschrift

des § 159 RVO. nicht hergeleitet werden. Nur

dann, wenn es sich nicht um den Ehemann,

sondern um die Kinder oder andere Verwandte

der Frau B. handelte, würden die geschilderten
Verhältnisse für die Bejahung von Vpfl. u. U.

als wesentlich heranzuziehen sein.

Verwiesen sei noch darauf, daß selbst Ehe¬

gatten im Beschäftigumjsverhältnis einer offe¬

nen Handelsgesellschaft als nicht v.pflichtig an¬

gesehen wurden (E. des OVA. Leipzig vom 21. h.

192S, DK. 1929 Sp. 408). Lediglich für den Fall

wurde die Anwendung des § 159 RVO. aus¬

schlössen, wenn ein Ehegatte durch eine

G.m.b.H. beschäftigt wird, deren sämtliche Ge¬

schäftsanteile sich in den Händen des anderen

Ehegatten befinden und deren Geschäftsführer

dieser ist (E. des RVA. vom 21. 5. 1930, DK.

1931 Sp. 304, EuM. Bei 28 S. 72). Ein Fall

solcher Art liegt hier aber nicht vor.

Zur Frage der Grundlohnbemessung.

Frage: Nach der Satzung unserer Kasse wird

der Grundlohn nach Lohnstufen festgesetzt.
$ 19 Abs. 7 der Satzung sieht vor, daß der

Grundlohn aus dem Durchschnitt des Ver¬

dienstes der letzten vier Wochen errechnet

wird. In § 19 Abs. 4 ist bestimmt, daß sich die

Lohnstufe mit Aenderung des Lohnes sofort

ändert. Wenn nun bei einem regelmäßig be¬

schäftigten Versicherten ein Feiertag in die

letzten vier Wochen fällt, kann sich durch den

Lohnausfall gegebenenfali die Lohnstufe

ändern? Das wäre zutreffendenfalls bei Er¬

krankung eines Versicherten, der vordem lange
Zeit seine Beiträge in einer höheren Lohnstufe

gezahlt hat, doch eine Härte.

Antwort: Eine Bestimmung, wie sie in § 19

Abs. 7 Ihrer Satzung verankert ist, derzufolge

der Arbeitsentgelt des Mitgliedes, nach dem

sich Grundlohn und demzufolge Beiträge be-

m< n, nach dem Durchschnitt des Verdienst»

der letzten 4 Wochen berechnet wird, hat das

RVA. in seiner E. vom 20. Januar 1932 (VZ. 1932

S. 171, DK. 1932 Sp. 1144) als unzulässig be-

ichnet. Begründet wurde das damit, daß d«

Arbg. nach §§ 393, 3^5 RVO. die Beitr tür

dir Arbn. einzuzahlen und diesen bei Au

hing des Lohnes die auf sie» entfallenden Bei¬

tragsteile abzuziehen hat; da er unterlassen«

Abzüge nur bei der Lohnzahlung für die nächst

Lohnzeit nachholen dart, würde er heim Aus-

heiden eines Arbn. u. IL nicht mehr in der

Lag -'in, bei Anwendung dt ihnt«

ttzungsv« hrift die Beitragsab; <-

holen. $ 19 Abs. 7 Ihrer Satzung hat dar

Beurtt 1 der Iten Fraj 'scheiden.
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In der erwähnten E. hat das RVA. außerdem

festgestellt, dafi, wenn der Wochenlohn fest¬

steht, gleichgültig, ob und in welchem Mafie

inzei \rbeuer in der Woche nach Tarif-

r nach Akkordlohn gearbeitet hat, der Arbn.

atsprechend dem Verdienst in der Lohn¬

periode von einer Woche der für diesen Ver¬

dienst vorgesehenen Lohnstuft- zuzuweisen ist,

wobei der Wochenlohn durch eben geteilt
wird. Dieser Grundsatz ist u. E. auch in dem

von Ihnen vorgetragenen Fall anzuwenden.

Ihren Darlegungen ist zu entnehmen, dafi es

ch um Versicherte handelt, denen der Lohn

wöchentlich ausgezahlt wird. Damit steht bei

Auszahlung des Lohnes der Wochenlohn fest,

wenn er auch in jeder Woche bei Akkord-,

Stück-, Stunden- oder Tagelohn verschieden

>ein kann. Ob die Verschiedenheit des

Lohnes in den einzelnen Wochen aus der Un¬

terschiedlichkeit der Akkord- oder Stücklohn-

rbeit oder aus der Unterschiedlichkeit der Ar¬

beitsstunden oder Arbeitstage herrührt, ist un¬

erheblich. Eine Unterschiedlichkeit der Arbeits¬

tage kann dabei auch, wie in Ihren Fällen,

uich besondere in eine Woche fallende gesetz¬

liche Feiertage herbeigeführt werden. Zugrunde¬
zulegen ist der tatsächliche Wochenlohn, seine

Teilung durch sieben ergibt das Tagesarbeits¬

entgelt im Sinne des | ISO Abs. 1 RVO., nach

dem die Zuteilung zur Lohnstufe und ent¬

sprechend dieser die Bemessung von Beiträgen
und Leistungen vorzunehmen ist. Die Vor-

hrift in S^ IQ Abs. 4 Ihrer Satzung „Aendert

er Lohn, so ändert sich die Lohnstufe so¬

fort" hat bei Arbeitern mit wöchentlicher Lohn¬

periode, aber verschieden hohen Wochenlöhnen

zur Folge, dafi sich die Lohnstufe immer mit

der Lohnperiode, d. h. mit der Lohnwoche

dert (vgl. Bültmann in DK. 1914 Nr. 3

S. 122 H).

Aus der dargelegten Rechtslage ergibt sich, dafi

der Ausfall an Lohn in einer Woche durch

einen Feiertag für diese Woche gegebenenfalls
die Zuteilung zu einer niederen Lohnstufe zur

Folge hat. Tritt in einer solchen Woche ein

Krankheitsfall ein, so ist das Krankengeld nach

dem niedrigeren Grundlohn dieser Woche zu

bemessen. Härten sind dabei unvermeidlich.

Sie lassen sich umgehen, wenn von der in

3S2 RV< ). gegebenen Möglichkeit Gebrauch

macht wird.

Kassenzuständigkeit der im Eigenbetrieb einer

BetrKk. beschäftigten Personen.

Frage: Eine BetrKk. im hiesigen Kreise be

in größeres Krankenhaus, in dem mehrere

Dienstmadehen beschäftigt sind. Diese Mädchen

ad bei der BetrKk. i chert. In die BetrKk.

-hören nach 3 RVO« alle im Be-

ti iebe Beschattigten. Zu diesen können u. E.

die Madchen nicht gerechnet Vi rden. Auch

RV< >. k.mn nach unserer Aut-

ssung nicht ans: it werden, weil die bei

aer BetrKk. Beschäftigten nicht bei der Kk.

Privatan. s Bi

triebsinh L Ist in m Fall die Zu¬

ständigkeit der Kk. eben nicht

I indKk. nicht besteht, u

.V >Kk. a ??

Antwort: Darin, dafi die Kassenzuständigkei
der im Krankenhaus beschäftigten Dienst

mädchen sich nicht nach § 245 Abs. 3 RVO

richtet, wonach alle im Betriebe Beschäftigter
in die BetrKk. gehören, stimmen wir Ihnen bei

Das Krankenhaus ist kein Teil des Betriebes, i

den die BetrKk. errichtet ist, sondern eine Ein-

lichtung der BetrKk., also eines besonderer

Rechtsgebildes. Entgegen Ihrer Auffassung

halten wir aber auch § 234 Abs. 1 RVO., der

die Zuständigkeit der AOKk. oder LandKk. vor

sieht, nicht für anwendbar. Wir sind vielmehr

der Meinung, dafi für die KV. der Dienst

mädchen dennoch die BetrKk., zwar nicht aut

Grund des § 245 Abs. 3 RVO., aber gemäfi
§ 234 Abs. 2 RVO. in Betracht kommt. § 234

Abs. 2 RVO., dem zufolge die bei einer Kk. be¬

schäftigten v.Pflichtigen Arbn. Mitglieder dieser

Kk. sind, gilt für sämtliche Kk.en oder

Kassenarten nach § 225 RVO. sowie für di-

SeeKk. (vgl. Grieser-Sauerborn, Erläuterungen

zur NotVO. vom 26. Juli 1930). Bei BetrKk.en

Beschäftigte sind danach von dieser Vorschrift

nicht ausgenommen. Zu den „bei einer Kk. be¬

schäftigten v.pflichtigen Arbn.4 gehören abei

nicht nur die in der eigentlichen Kassenverwal¬

tung, sondern auch die aufierhalb derselben be¬

schäftigten Personen (vgl. E. des VA. Berlin

vom 29. Dezember 1931, DK. 1932 Sp. 841). Für

die Feststellung der Zuständigkeit der BetrKk

nach § 234 Abs. 2 RVO. scheint uns der Hin¬

weis auf die strittige Frage (vgl. Hahn-Kühne,

Anm. la zu $ 362 RVO.), ob die Beschäftigten

der BetrKk. mit Rücksicht auf § 362 Abs. 1 RVO.

Angestellte der Kk. oder des Arbg. sind, unbe¬

achtlich. „Bei" der Kk., wie der Wortlaut des

| 234 Abs. 2 RVO. fordert, sind die Arbn. be¬

stimmt beschäftigt, für wessen Rechnung ist an

sich nebensächlich. Wenn dieser Frage danach

auch keine Bedeutung beizumessen ist, so weisen

wir doch darauf hin, dafi u. E. die im Kranken¬

haus der BetrKk. beschäftigten Dienstmädchen

nicht zu den Personen gehören, die der Arb

nach $ 362 Abs. 1 RVO. auf seine Kosten un

Verantwortung zur Erledigung der Kassenge¬
schäfte zu bestellen hat. Unter diesen Ge¬

schäften sind nur solche zu verstehen, dert

Erledigung der Kk. ihren Verwaltungsaufgabe
gemäfi obliegt. Der Betrieb eines kasseneigem
Krankenhauses gehört nicht zu diesen Aufgaber
der Kk. Es dient keinem Verwaltungszweck
sondern der direkten Erfüllung einer bestimmter

Art von KH. Die Kosten der Bewirtschaftun

des Krankenhauses bilden deshalb keine per

?nlichen Verwaltungskosten der Kk., die de

Arbg. nach $ 362 Abs. 1 RVO. zur Last falh

würden, sondern Krankenhauspfleirekosten, d

die Kk. zu tragen hat

Ist mich $ 215 RVO. die Wochenhilfe auf d»

Sachleistungen beschränkt, so sind bei son^

gegebenem Anspruch die Barleistungen ai

Grund der Familienwochenhilfe zu gewähren.

Frage: Ein Ehemann ist bei der BetrKk

en Krankheit pflicht ichert. Die Ehet:

der AOKk. B. auf Grund de § ' RV<

ibsti chert. Diese Kk. gewährt tür Selb^

-icherte nur < ^hleistungen der Krank*

Wochenhil (WH.) ,.ausschließlich R

rte Ehefrau h
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ntbunden und beantragt Gewährm ier WH

uf Grund ch a RVO. Hat die Ehefrau

egenüber der AOKk. B. Anspruch auf Wochen-

nd Stillgeld nach den Mindestsäzen, obwohl die

Satzung für Selbstversicherte keine Barleistun-

en vorsieht, oder gewährt die AOKk. B. ledig-

h die Sachleistungen, während die Bar¬

leistungen von der BetrKk. Y iuf Grund der V.

es Ehemann» ewShrt werden?

\ntwort: Wenn die Satzung der AOKk. B.

emäfi §215 RVO. für nach § 176 RVO. frei¬

willig Beigetretene die Leistungen auf die Sach¬

leistungen der Kranken- und Wochenhilfe

(KH., WH.) beschränkt hat, stehen der selbst-

v herten Ehefrau aus Anlaß ihrer Entbin-

lur. tsächlich nur die Sachleistungen der

WH. zu ich die im $ lc*5nRV<). festgesetzten

Mindc tze an Wochengeld (WG.) und Still-

geid hat sie nicht zu erhalten. Die Mindestsatze

sind nur tut den Fall gedacht, dafi unbes¬

chränkt»-, nicht aber nach S 215 RVO. be¬

schränkte Leistungen an WH. zu gewähren sinel

„!. E. des RVA. vom 6. April 1921, AN. 1921

S. 333). In dieser E. hat das RVA. darauf hinge¬

wiesen, dafi jedoch ein Anspruch auf Familien¬

wochenhilfe (FWH.) gegeben sein kann. Allerdings

handelte i ich dabei um einen Fall, in dein

nach § 215 RVO. überhaupt kein Anspruch aut

WH. aus § 195a RVO. zustand. Aus der E. d«

RVA. läßt sich nach unserer Auf!
_

aber

n, dafi, wenn der Wöchnerin aus eigener

V. in B* ksichtigung des $ 215 RV(). nur ein

1 eilanspruch (S a c h leistungen) auf WH. Hi¬

ebt, der fehlen Tel (Barleistungen) aus

er FWH auf Grund der V. des Ehemann«

/u leisten ist. Zwar sieht $ 20 U». 1 Nr. 2

RV< >. vor. dafi FWH. nur solche Ehefrauen usw.

von Versicherten erhalten, denen ein Anspruch
rf WH. nach ^ 195a RVO. nicht zusteht. Hier

ie Ehefrau einen Anspruch aus $ 1

RV< } iber nur einen auf die Sachleistungen

Kränkten. Es wäre ein nicht zu verstehendes

I Inrecht, wenn bei völliger Beseitigung dl

WH.-Anspruchs durch § 215 RVO. die Leistun-

n der FWH. voll gewährt werden, aber b

nem Teilanspruch auf WH. die FWH nzlich

enti kllen hätte, weil Ansprüche, seien es auch

ir teilwei § 195a RVO. vorhanden sind.

Die Zubilligung der Sachleistungen der WH.

•rrch $ 215 RVO- anstatt des völligen Weg¬
falls des Wl I.-Anspruchs würde dann solchen

Wöchnerinnen mehr schaden als nützen. X

i sem ungünstigen Schluß fuhrt u. II. die Vor*

hrift des § 1 Nr. 2 RV< >. iber nicht

/weck der Vorschrift dt i RVA, ist, mit

r FWH i einzutr ften, wo Anspruch aus

I RVO. nicht x. Mi* lern di

Leistungen aus der FWH. nach $ 2 1

RV< > tusschliefienden Anspruch aul WH.

ich § RV' I find zweifellos d ollen

H.-I mgen gemeint. An die Möglichkeit
aer I'»» s< hi inkui g dieser 1 <*n durch

215 RVO. hat der Gesetzgeber bei 1

1 Nr.
<~ht gedacht. s dem Zweck der \ ritt

h mit FWH. \d d

an Ansprüche: WH

Bfibt sich, laß Teil sprüche
195 i RVO. zur Folge haben, dafi der rest!;«

Feil ai FWH- ZU In friedigen ist. D:

Ergebnis rechtfertigt sich e lei I >tellun.

daß in § 205a Abs. 1 Nr. 2 RVO. nur an die

vollen WH.-Ansprüche gedacht ist.

Demzufolge hat im vorliegenden Falle die Betr¬

Kk. A. bei der der Ehemann versichert ist, wenn

die sonstigen Vorn- tzungen erfüllt sind, mit

den Barleistungen der FWH. ergänzend ein¬

zutreten.

Bezug von Arbeitslosenunterstützung ist Vor¬

aussetzung für Anwendung des $ 120 AVAVG«

F r a g e : In der VZ. 1^34 Nr. 10 S. 152 erteilten

Sie unter obiger Ueberschrift eine in Frage und

atwort näher ausgeführt Auskunft. Nach

Ihrer Meinung sind Leistungen nach $ 214 RV( >.

zu gewahren« obwohl der Beginn der Arbeit

Unfähigkeit (AU.) auf den lieh an dem

erstmals A nspruc h auf Alu. bestand. Stehen

dieser Auf! nicht die Vorschrift d\

g Vbs. 2 AVAVG., ferner die E.en des RVA

vom 15. Februar 1033 (AN. 1933 S. IV 135) und

vom 3. März 1933 (EuM. Bd. 34 S. SO) entgegen?

Antwort: Auf unsere von Ihnen erwähnte

Auskunft in Nr. 10 S. 152 wird nochmals ver¬

wiesen. Danach sollte der Bezug der Alu. nach

Ablauf der Wartezeit am 16. Februar 1054 be¬

ginnen. An diesem Tage war der Versicher

r gleichzeitig arbeitsunfähig. Es ist deshalb

ein Irrtum, wenn Sie diesen Tag als denjenigen
bezeichnen, in dem tina! A n Spruch
uf Alu. bestand. I >BS ( nteil ist der

dl. Ein Anspruch aul Alu. I tnd nicht.

Vorausetzung für den Anspruch aut Alu. ist

h § 57 s. 1 AVAVG. Arbeitsfähigkeit
Diese wesentliche V t/ung war von dem

Versicherten mit Rücksicht auf die AU. al

nicht erfüllt. I He Anwendung des $ 120 AVAV< i,

läßt sich auch nicht aus der Vorschrift d*

* M Abs. 2 AVAV( olgern. Nach dies»

Vorschrift steht Empfängern von Alu., die

durch Krankheit arbeitsunfähig werden, für d

ersten drei Tage der Krankheit ihre AU. dem

Fortbezug der Alu. nicht entgegen. [) Vor-

I ist deshalb nicht anwendbar, weil d»

Versicherte noch nicht Empfän r von

Alu. war. In der von Ihnen er B. d<

RVA- vom 15. Februar 1^34 ist ausfl art, dafi

für die KV. der Arbeitslosen der lata ich¬

liche Bezt der Hauptunterstützui ach

dann n. »?bend ist, irenn is bestin n

Gründen mit ruckwirkender Kraft die Haupt¬

unterstützung wieder entzogen wurde. Diese I

berührt den vorliegenden Fall ebenfalls nicht.

- bestand v. Anspruch auf Hauptunter-

ützung, noch ist ei: solche tatsachlich

ihlt worden. dich verm _

uich die I

. 3. Mär/ 1^54 eine andere Beurteil rächt

herl ihren. Nach dieser E. wird die KV

Ai beitsl dadurch nicht

Arl nach

Ki K< i W Id (V

eine I empl n

Anspr if A ihlung der ihm an sich zu-

enden II urptunt« h Dt in

itz trifft also nu

t zu. wo w\ h Hauptunt« itzui u-

t. Beim B »n K r

nicht der Fall. Der A pruch auf 1 * AU

«•fit aber den Ansprach auf

Alu. nicht sä 5 Abs. 1
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Nr. 1 AVAV< halb ist die E. nur cht

anwendbar, WO die im § 89 AVAVG. aufg»
führten Kassenleistungen nicht von AU. ab¬

hängig sind. In Betracht kommt danach im

wesentlichen4 nur das WG. Mit einem WG.fall

hat sich die E. auch befaßt. Bestand aber nach

alledem am 16. Februar 1934 kein Anspruch
if Alu., so mangelt tuch an der Möglich¬

keit zur Anwendung des $ 120 AVAVG Es

bleibt dann lediglich der gegebenenfalls vor¬

handene Anspruch aus § 214 RVO. mit einem

KG.f das nach dem zuletzt während der Kran¬

kenpflichtversicherung maßgebenden Grund¬

lohn zu bemessen ist.

Aussteuerungsfragen.

In dieser Auskunft in Nr. 10 S. 151 ist in Frage

und Antwort einige Male die Jahreszahl „1932'

aufgeführt. Wie sich aus dem Zusammenhang

ergibt, mufi es richtig durchweg „1933*4 heißen.

RECHTSPRECHUNG

Bei der Schätzung des Grades der Er¬

werbsunfähigkeit ist von der Erwerbs¬

fähigkeit des Verletzten vor dem Unfall

auszugehen.
Dur«h «inen Steinsplitter zog sich der \erU-t/te eise

V« de» linken Auges it des Unfalls

«raren beide Augen gesund. Einige Zeit nadi den Un¬

fall trat unal gic ron diesem ew Eltzündung des

rechten, also unrerletxten Auges auf. Für die Folgen
dei Unfalls erhielt der Verletzte zunächst eint- Dauer-

rente von M v. EL und dann von II \. H. Ein Zu¬

sammenhang zwischen der Krkrankung des rechten Aus

HUI desi l nfall und eine EntsdiädigungspfÜdit für Er¬

krankung wurde ron der BG. abgelehnt. Der mit dein

Ziele der Weiterjrewährung der Rente von J0 \ II

eingelt rufung des Verletzten wurde rom Ol \

«statt. >en und die BG zur Weiterzahlung der Reste

m M 11. für \rrpflichtet erklart Das <)\\ hatte

iner K. in Betracht gezogen, daii die Heilnsg <!

I nfallfcdgrn und ins nlere die Anpassung und

»human an d e Sdiäd g mg des Unfallverletzten Unken

Auges durch rung des rechtes Auges wesentl;

rzogert worden ist.

Auf den Rekurs der BG. hat das RVA. durdi Verfugung

¦ : Dezember \W2 da 8773/31*) unter Aufhebung

des Urteils len Bescheid der BG. wiederher¬

gestellt. In der Begründung heifil es unter anderem:

„Bei <ler .tzung dei < s der Krwerbsunfahigkeit

i*t von der Krwerbsfalutrkeit des Verletzten vor dem

Unfall auszugehen. ich dein Unfall, aber unabhänr-

\'in diesem ein- \ eränderungen der Erwerb

iiigkeit sind für die Fei tung der Reste ohne Be¬

utung, ich dem Gutachten der Augenklinik unter¬

liegt es aber keinem Zweifel, daii zur Zeit des Un¬

falls, «1er das linke Auge betroffen hat. d,\^ rechte \ik

rmal« -«schärfe hatte, und daii ( r das red

läge durch eine rom Unfall naabhäne -
I rkrankui

m sein« r ichirl «lntrüchtigt worden ist, während

du rfe des linken Au; ursprünglich nach

dem I nfall nur ein Zehntel det Norm betrug, sich p-

bessert hatte und am 10. Januar 1931 bereits wieder

vier Zehntel der Norm betrug. Die von der Bek

I Wirkung I. Januar 1931 ab ihrte Beute

n 10 r, II des Vollrente war daher eise sngemessei

Dem Rekurs der Beklagten war hier¬

nach stattzugeben und nnter Aufhebung des Urteils <!•

I t Bescheid wiederherzustellen

Aufwendungen für Krankenhauspflege,
wenn die Krankenkasse die tatsächlichen

Kosten zu ersetzen hat, das Krankenhaus

aber mit allgemeinen erheblichen Zu¬

schüssen der Stadt arbeitet.

1 i. i I )VA. Stettin vom 2S. November 1933 -

\r V »8 33.

«len Gründen N cht streitig unter den B-

Pflicht der beklag * überhaupt, dem

len Fürsorge »and f i für die dem nnehe-

Kind >ch. des B. gewährte Krankenhausbehand-

lung rom N rember bis 24. Deaeanber 1931 zu

n. auch nidit, dall d« ueh nur d

Etl. Behandlung und die Hälfte der auf ein Kassen¬

mitglied entfallenden Kos: für Ar/nn und kleinere

Hein /um Gegenstand haben kann. Denn es han¬

delt sich 1. um einen aus der Uli. des I 205 BVO. ab¬

zuleitenden und 2. gleichzeitig um einen auf den vor

bezeichneten l'mfang bemessenen Ersatzanspruch an¬

der dem Familienmitgliede zu gewährenden Regel-

leistunjr; das letztere insbesondere, weil der VF. er

nach dein Ausscheiden des B. aus der \ Pflichtigen B

schäftigung entstanden ist. Beizupflichten ist dem VA

im ihrigen im Hinblick auf die gr F. des RVA

rom 4. Juni 1918 (AN. 8. 424) darin, dall fiir die eine

1 amilienmitgliede gewährte KPfl. nicht die in der RV<

mit Ricksich! auf das Kassenmitglied selbst sonst üb¬

lichen •/• des Grundlohnes anzusetzen, sondern die für

diese I «istung aufgewendeten vollen Kosten zu er¬

nten sind. Der während des Aufenthaltes im

Kranken: gewahrte Unterhalt schließlich hat auller

Betracht zu bleiben, weil die diese Leistung ein-

hlieSende Krankenhausbehandlung als Regelle ist u

dem r amilienmitgliede nicht zusteht.

I),is V\. hat nun die tarsächlichen Konten in der Wei

ermittelt, dall es die im ärztlichen Betrieb und bei d

\rzn» ihrurig in einem bestimmten Zeitraum im

Krankenhaus St. aufgelaufenen Gesamtkosten durch die

\nzahl der gesamten Krankenbehandlungstage die

/eitraumes teilt. Es kommt dabei auf n 1 agessatz

von 1,83 RM. für [ ing an arztlicher Behandlung

und für die Hälfte der Arzneikosten. Es gibt aber /

dei, da dm Zahlungsverpflichteten nur ein Tagessat/
•samt 3 RM. in Rechnung gestellt werde, für d

1 nterhaltung des Kindes — für die bei Versicherten

selbst 4/s des Grundlohnes, d. h. ein die Kosten für

KPfl. übersteigender Betrag /u ersetzen ist — rechn

riech nur ein Best von 1.17 R\f. übrig bleibe. Schlief

«teilt das VA. fest, daR die täglichen Gesamtkosten

für den einzelnen Patienten zu der in Bede stehend

Zeil 6,S9 RH. be en. also bei Kindern um ds

Doppelte höher iraren als der In Rechnung gestellt«'

Betraf.
Hieraas fehl herror, daii die aus ärztliche r und ssedika

meir -rgung sowie aus Unterhaltsgewährung
für die Infassen und aus dem allgemeinen Verwaltung

id h zusammensetzenden Ibntkontes im

Krankenhaus die in jedem lall zu zahlenden Eni

sätze erheblich übersteigen und die Stadt

sseinde den fehlenden Betrag l Mitteln des all

»meinen Steueraufkommeas ssachieten muH. Es ergil

tber auch weiter, daß das VA. diesen Zaschtti

charakier des Krankenhauses lediglich mit Bezug aui

den im vorliegenden Fall streitigen l'mfang des Ersat

Spruches für Ar/t- und Medikamentenvcrsonrun;: zu¬

ungunsten der Beklagten außer acht laut — und zw

ewufit, wie aus elen Gründen der angefochtenen I

erhellt —. indem es diese K B in ihrer rechnerisch«

Höhe roll srttcksidUiat, obwohl feststeht, dafi d

gemeinde /u dein < uifwand dei Anstalt ein«

f erheblichen ZuschuR leistet. Dazu liegt aber kein«

nlassung vor gegenüber Kk.en. denen der Gesetz

ausdrücklich w iri>chaftiiche \ grWOSldnng ihr

Mittel zur Pflicht macht und denen er in den letzte

Jahr» tlurdi NounaRnahmen wiederholt zu Hilf

Kommen muRt« Vielmehr haben Kk en Anspruch d

f, in dieser Hinsicht nidit schlechter 11t /

rden als die übrigen Zahlungsverpflichteten.

Mhwie «it im vorliegenden Fall liegt nun darin

n Betrag zu ermitteln, der für die im Krankenhau-

q Kind Sdi. gewährte ärztliche und medikament

tng letztere nur zur Hälfte) tatsächlich

Denn dieser ta liehe Kostenaufw ,

ist nach der \ zeichneten grds. E. „jede n f a 1 I

dann in voller Höhe zu erstatten, wenn er nidit

Konten übersteigt, welche der Ka&se bei Gewährut

der Untei ung durch sie selbst entMauden Haren'
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\nbetradit der nach dem \ ebendea einer spe¬

ien Berechnung sich entgegenstellenden Hindern^

la* OVA« *on dem in der NotVO. vom B. Dezember

I. Teil Kap. I Abschnitt 2 § 9 als Kostenersats

die Gewährung der KPfl. bezeichneten festen Setz

1 RM. als dem Betrag ausgegangen, der roa der

k. bei eigener Leistungs. ung tatsächlich ha

gewendet werden müssen. \ las dersel itz,

nadi Wissen des OVA. die ( # den Kk. im Ersatz¬

fahren gemäli §§ 157$, 1509 RVO. zu ersetzen haben;

beraht auf allgemeinen Erfahrungstatsachen. Das

\. ist weiter davon ausgegangen, dal die Kosten,

der Kk. bei G hrung der Unterstützung durch sie

?st entstanden wären, die Höchstgrenze dessen ba¬

ns der VTr. dem Fürsorgererbead bei Unt<

itzung eines Eamilienangehörigeu zu erstatten hat.

Auffassung wird nach der l <!>erzeugung des

hinreichend durch die anzc\ i
!

.
dir

sem allgemein in der K>* Itenoen Rechtssatz ein¬

riebt, auch dann gestützt, wenn man nicht aus dem

tagt reliiert« daii das RVA. in dieser E. auf die Fraire,

l zu rerfahrea ist. wenn die tatsächlichen Kosten der

eigener Leistung gegebenenfalls erwachseneu

rsteigen, ausdrücklich nicht h angeben «rollen.

für die Gewährung der vollen KPfl. ein [agessatz
m 1 RM. zugrunde zu legten, so ergibt sich unter Be-

ksiefatigung des Imstande*, dal in der Regel für die

/tliche Versorgung zwei Drittel und die arzneiliche

r>orgung ein Drittel der in mit für die KPfl. zu

ichenden Aufwendungen geredinet werden, und de

itsache, dafl im vorliegenden Fall die Kk. nur die

Hälfte der Kosten für Medizin und kleinere Heilmittel

tragen hat, ein täglicher Erstattungssatz von 033 RM.

itz erscheint ien nicht nur mit Rücksicht

rauf, dafi cler erwähnre Zaschal für die Erhaltung
les Krankenhauses seinen sämtlichen Einrichtungen, aL

di den ar/tiiehen und medikamentösen Dienst betr.

nderposten zugute kommt, er entspricht audi et*

¦ von der Kk gehead gemachten Sati roa 79,s Rpf,
lieh.

Der Anspruch auf Familienhilfe für den

unterhaltsberechtigten Ehegatten wird

nicht dadurch ausgeschlossen, daß die

Erkrankung zur Zeit der Eheschließung
schon bestand.

£ des RVA. 4769 vom 25. Januar 1934 (AN. 1934

IV 189).

las den (.runden: Nadi § MS Ah*. 1 RVO, haben Ver¬

härte« die innerhalb der letzten sechs Monate mitt-

drei Monate auf Gruad eiaes Reich tzei

Ir den lall der Krankheit rersichert waren. Ansprach
I Gewährung von Familienkilfe (FH.) für den unter-

Itsberecbtigten Ehegatten, wenn dieser sich gewöhn-
h im Inlunde aufhält und nicht naderweit einen m

'liehen Anspruch auf KIMl. hat. Danach letzt de

tsprash auf FH, für der unierhaltsbereditigten Klie¬

rten nidn roraas, daß die Krankheit erst nach eleu»

itpunkt der Eheschließung des Versicherten ein|
en sei. /ur Begründung des Ansprud reniizi (

mehr, dafl eine Krankheit im r.rechtLS, vorliegt,
d daii der Erkrankte nach den Vorschriften des bör-

rlichen Rechts der Ehegatte eles Versicherten ist. nss

• Ehe nach erst im Laufe der Krankhe schlössen

in. Damit steht es nicht in Widersprach, dal die

rhältnisse / Zt. der Erkraakua* für die Beurteilung
r Ansprüche» maßgebend sind, nie i VI h

leitet u s (zu vgl. i idere E. 2M2. \V I9i7

46J). Denn der Vr. dt r Krankheit liegt nicht schon

na ror. wenn eine» Krankheit im medizinischen Mime

teht. Vielmehr ist anter „Krankheit" im Mime ch

\. der regelwidrige Körper- oder Ge tnd /u

hen, der in der Notwendi ner KPfl. <* 182

i i \r. l RVO.) odei in W (f 182 Abs. l Nr. 2

<>i nrahrehmbar zutage tritt. Es mufl als«» Be-

•hung zn denjenigen en bestehen, die dem regel-
Irigen Körper- oder ( id im Sinne de

Ums allein Bedeutung verleihen (zu rgl. Hahn-Kühn«

m. la zu § 182). V o n einer s o 1 e h e s B c

h a a g k a s n n b e r e r s t d s n n el i e B e d e

e in w e a a d r r E r k ra a k t e r e rt

Ier, in de n 1 allen d e B H V O., I a -

qi 1 i e n a age h ö r i g e de V < harten

Dadurch, «lall die Krankheit schon ror der 1

in<hing dieser familic nhaften Verhältnisse 'it.

r<l demnach die spätere I knsprud
I 1 H.leistungi nlafl I Itheitsfalle d-

zlich nicht en. Damit steht audi die im

$ 212 RVO. enthaltene* Regelung im Eiaklaag, wonach.
wenn ein Versicherter, der Kassenleistungen bezieht,

zu einer anderem Kk. übertritt, sie d tung
nadi ihrer Satzung übernimmt und somit leistungs-
pfliehtig wirel. obwohl die Krankheit schon not dem I

uerb eler Mitgliedschaft bei ihr bestand.

runde für eine engere Auslegung des Wort!

5 2H RVO. sind aus dem /weck dieser Vorschrift nicht

zu entnehmen. Allerdings sollen die» Kk.en dadurdi, daii

im § 2U5 R\<>. der Anspruch auf Hl. an die Frfüllung

der dort \ orgeschriebenen zeitlichen Voraussetzungen g

knüpft ist, ror einer zu weit gehenden Inanspruchnahme
und Ausnutzung geschützt werden. Dementsprechend hat

das RVA. in der E. 43*0 (AN. 1932 S. IV 237) nu

sprodien, daß ein Ansprach auf FH. nur begründet ist.

wenn bei Beginn der Erkrankung des Familienmit¬

gliedes der Versicherte die zeitlidien Voraussetzungen
des § MB RVO. erfüllt hat. Hatte darüber hinaus der

Anspruch auf FH. auch dann ausgeschlossen sein sollen,
wenn, wie in den 1 allen der vorliegenden Art. die Er¬

krankung ror der Begründung der in der Vorschrift
\ orausgesetztea familiearechtlicbeu Verhältnis! be-

»nnen hatte», so hatte dies im Gesetz besonders zum

Ausdruck gebradit werden müssen.

Dauer des Versicherungsfalls bei chroni¬

schen Krankheiten.

E. des OVA. Stuttgart vom 6. Dezember 193?.

\us den Gründen: A G. erkrankte am 20. April 1932 an

Bronchitis und war bis 21. Juni 1932 arbeitsunfähig.
Dann trat er wieder in Arbeit und meldete sich am

6, Juli 1933 wieder krank. In der Zwisdien/eit hat er

wiederholt, und zwar durchschnittlich alle U läge, den

\rzt in Anspruch genommen. Die AOKk. lehnte bei dei
neuen Krankmeldung am 6. Juli 1933 die Gewährung von

KH. ab. da die Erkrankung (Bronchitis) sen dem

30. April 1932 ohne Unterbrechung fortbestanden habe.
Das VA. wies aus dem gleichen Grunds die Klage ab.
Das OVA« gab jedoch der Klage mit folgender Begrün¬
dung statt:

Nach standiger Rechtsprechung des RVA. schlieft das

1 ortbeatehea von Behandlungsbedürftigkeit oder AI.

nach Ablauf der gesetzlichen und satzungsmaHigen ( nter-

ttzin t mangels der Möglichkeit eles Eintritte eine

neuen V.Falles jeden weiteren Anspruch auf KH. aus.

Die Beha ndl u ngs bedürftigkeit setzt einen krankhaften

Körper« oder Geisteszustand roraas« bei dem ohne die

fortdauernde ärztlidie Behandlung oder arzneiliche Ver-

irgaag eine Besserang des Leidens aasgaschlosaen oder

dessen Verschlimmerung zu erwarten ist. Ob und wie

lange Behaadluagsbedürftigkeit in diesem Sinn besteht,
lal*t sich nur ron lall zu Fall entsdieiden. Line z.u-

«mmenhanirende Bezugszeit von KPfl. kann zwar audi

dann vorhegen, wenn ärztlidie Anordnungen oder Fin¬

griffe nur nn einzelnen Tagen stattfinden; sie liegt

aber Jedenfalls dann nidit vor, wenn nach Abschlufl der

gentiichen Behandlung eine wiederholte Vorstellung de

kranken bei dem Ar/t nur deshalb angeordnet wurde,

damit ein zur Linderung der Krankheit g

Heilmittel bestimmt wird (RVO v. Mitfl Bd. II 2." Aufl.

Q Die Anlegung eines strengen M t eia

• ien. wo chronisch Kranke dir Kassenleistungen zu-

uhst roll erschöpfen, dann unter Fortdauer der Be-

handlungsbedürftigkeit einen mehr oder weniger langen
ktbi rsuch machen, um sich dann u r krank zu

melden und die Kasse ron neuem in Anspruch zu

nehmen. In einem Fall wie dem rorliegenden, wo der

chronisch Kranke offensichtlich drn besten Willen /ur

it hat und nur zur Erhaltung seiner Arbe

keit und zur Linderung seiner Beschwerden den Ar/t in

Anspruch nimmt, fordern sowohl poziales Empfinden nis

auch das wohlverstandene Inten der Kk. die An¬

legung eines milderen Mal Behandl ungsbeflurfl
keit im medi/ hen Sinn kann «Ier Behandl im

bedürftigkeit im Sinne der KV. nicht ohne wer

gl ei di gestellt werden.

t-ncl hat der r. in 2t. Juni (932 fort-

rml, durchschnittlich alle u l i I, den In

in Ansprudi genommen« um sich Tabletten /ur I inderiii1

Leidens und zur Erhaltung seiner Ai bei!

rschreiben zu lassen. Eine 1 dea I eidens war

mit oder ohne d «rztliehe Behandl schlössen.

ienso konnte» n 1er Natur des I eidenfl und \s ch

der neuerlichen Krankmeldung ergib! Ier Eintritt

hlimmeruag durch ihrten 1 abletten

nicht rerhtttet werden Demnach ist im Juni 1933, als

EU der Bt ItlS noch Tuberkulose hinzukam, ein neuer

Krank! nnd somit die l eistungspllichl
r Kk. '^ege'
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AUFGABEN UND LOSUNGEN

Unsere heutigen Aufgaben befassen sich mit Fragen der Weiterversicherung ($$ 313 ff RVO.)
Die Schriftleitung

1. Aul be: Der Maurer I der vorlu

Ibstandj. -ai heile! hatte unel keiner Kk. an-

ehörte, tral am 12. M«n/ 1934 eine v.pflichtig
Beschäftige in. Er wurde damil Mitglied de

AOKk. Q. Arn L April 1934 erkrankte 1

rbeitsunl und nahm die Krankenhilfe der

Kk. in Anspruch. \V i der AU. des F. löste

i Arbg. am 7. April 1^34 das Beschäftigungs-
Verhältnis. Die AU. eles F. endete am 28. April
1934. F. geigte am 4. Mai 1934 der AOKk. Q.

iterversicherung an. Die Kk. lehnt

Aufnahme als freiwilliges Mitglied jedoch
ie vertrat die* Auffassung, dai F. elie* nach

$ 313 Abs. l RVO. erforderliche \< injrig

Mitgliedsdauer von >X'c »< h<-n nicht erfüllt

habt Anrechenbai aul die-se- V.dauei iel nur

die Zeit vom 12. Mäi / bis 7. April 1 ^34, wäh-

i enel e|, das v.pflichtige Beschäftigungsver-
hältnis bestand. Dies Zeit umfas< keine

h Wochen. Zwai s#-i F. über den 7. April lc>34

hinaus bis zum 28. April 1M34 wahrend ch*s Lei-

stungsbezuges infolge seiner AU. gemäfi § 311

RVo. Mitjgli«*d geblieben. Diese Mitgliedszeit
ine- aber nicht eingerechnet werden. F. war

damit nicht einverstanden. Fr behauptete, di

Zeil seiner Mitgliedschaft nach $ 311 RVO sei

eine solche», die ihm die vollen Mitgliedsrecht«
il iiich diejenigen aus eh-r WeiteiV. erhalt.

Aufierdem beweise audi $ 313 Abs. 2 Satz 1

RVO., dafi die Mitgliedszeil nach 8311 RVO. zu

berücksichtigen sei. Wie ist die Rechtslage?

2. A ii t n a I R., der aui Grund v.pflichtigei
Beschäftige Is Schlosser etwa 8 Monate der

AOKk. S ^gehörte, wurde am 14. April FM4

be'ilslos. Alu. wurde» ihm ab 23. April WH
ihlt. Au» Grund des Alu.bezuges wurde R.

•mäh $$ 117, 121 RVO. wiederum Mitglied
der A< >Kk. S. ! n seine Entlassung aus dem

Arbeitsverhältnis hat' R. Klag mit dem

Erfolg erhoben, dafi ihm der Arbeitgeber noch

bis Juni 1(*34 den Lohn zahlen mufit Bis

zu diesem I.» hatte R. auch AIil erhalten.

Weitere Alu. stand ihm mangels Hilfsbedürftig
ke-it nicht zu. Nachdem das Arbeitsamt von

dem eingeklagten Lohnanspruch Kenntnis er¬

hielt, stellte- auch den Alu.beZllg vom

23. April bis 2. Juni 1934 gemäfi ^115 AVAVt
als unrechtmäßig fesl unel verlangte elie« Alu.

/Mino R. nudeb»tc* sich am 15. Juni N34 bei

der AOKk. S. als freiwilliges Mitglied. Die Kk.

wies seine» Meldung zurück. Nach ihrer An¬

sicht Wdr durch die ZU Unrecht gewährte und

/uriirk \lu. «»ine- Mitgliedschaft nach

M7 AVAVG. nicht zustande gekommen. D

diese Mitgliedschaft vielmehr rück wirkend zu

h>sc hen w tfällt damit aueh die Möglich-
!t zu ihrei freiwilligen Fortsetzung. R. be¬

stritt die Berechtigung der Kk. zur Abweisung

inei WeiterV. Seinei Meinung nach ist der

i itsächliche Bezug der Alu. 'bis Primäre, aus

dem sich elie Mitgliedschaft /ur Kk. und das

Recht aut WeiterV. ergab. Die nachträgliche
Entziehung dei Vlu. könne weder elie erwor-
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hene Mitgliedschalt, noch das Recht auf We

\t rV. beseitigen« Welche der beiden Auf¬

fassungen ist zutrettend?

3. Aufgabe: Der IbständL Geschäfts-

reisende T. gehört seit Jahren der AOKk. II.

als weiterversichertes Mitglied an. Entspi
chend seiner trüheren Pflicht mitgiiedschaft
wurde* er in Lohnstufe 4 mit einem Grundlohn

von 4 RM. geführt. Auf Grund von Ermitt¬

lungen stellte die Kk. fest, dai das Einkommen

des 1. sich seit 1. Januar 1934 aut monatlich

durchschnittlich ISO RM. belaute. Da T. in stär¬

kerem Maße Kassenleistungen in Anspruch
nahm, verfügte der Geschäftsführer der Kk. am

10. Mai 1934, dafi T. mit Wirkung vom 1. Ja¬

nuar 1934 in die Lohnstufe 6 mit einem Grund-

lohn von 6 RM. zu versetzen sei. T. wurde

am IS. Mai 1M'34 zur Nachzahlung eler Beitrags-
differenz unel zu laufender Zahlung der ent¬

sprechend höheren Hei trage aufgefordert T.

wandte dagegen ein, dafi die ihm eröffneten

Maßnahmen dea Wirksamkeit entbehren, weil

nach § 313a RVO. elie Versetzung in eine

höhere Lohnstute nicht durch den < ieschäft

führer verfügt werden könnt sondern vom

Kassenvorstand anzuordnen sei. Um Weite-

rangen zu vermeiden, bestätigte der Kassenvor¬

stand am 24. Mai 1934 die Verfügung des Ge-

hätfsführers und gab T. davon am 26. Mai

WH Kenntnis. Waren die Einwendungen des T.

begründet? Ist eine Versetzung, gegebenenfalls
zu welchem Zeitpunkt, zustande» gekommen?
4. Aufgabe: Auf Grund mehrjährige]
v.pflichtiger Beschäftigung gehörte der Arbeitet

V. der AOKk. W. in W. an. Am 3. Mai WH

i V. wegen Erwerbslosigkeit aus der B<

schäftigung und damit aus der Versicherung
aus. Anspruch auf Alu. bestand nicht. V

»linte in V. Sein Wohnort gehörte nicht zum

Bereich der AOKk. W., vielmehr zu dem dei

AOKk. y. Am II. Mai WH erkrankte V. ar-

beitsunfähij Die AOKk. W. übernahm gemäfi
$ 214 RVO. die Leistungen an Krankenhilft

Nachträglich erfuhr sie, daß sich V. am IS. Mai

WH bei dei Kk. seines Wohnorts, der AOKk.

'/., auf Grund eles $ 313b RVO. als freiwilliges

Mitglied gemeldet habe. Sie verwies deshalb

V. wegen dei weiteren Leistungen an die*

AOKk. y. Außerdem beanspruchte sie von

dieser Kk. Ersatz der bereits seil dem II. Mai

1934 gehabten•Aufwendungen. Die AOKk. y.

lehnte beides cd V. habe» seine* Anzeige zui

WeiterV. erst in eler 3. Woche gemacht. Ei

krankt sei er in der 2. Woche nach dem Au

scheiden. Deshalb bestehe nach $ '513 Abs.

2 RVO. aus der Weite rV, kein Anspruch
auf KU. Nur ein solcher aus § 214 RVO. s<

geben. Diesen habe aber nicht die neue,

meiern die frühere Kk., bei der ntstande

sei, zu befriedigen. Ein Zusammenhang dies»

Anspruchs mit der WeiterV. i nicht vor¬

handen. Ist die AOKk. Y. mit ihrer Ansicht

im Recht?
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Ein //junger Anwärter" schreibt:

n

//

„Unsere „V. Z." ist erfreulicherweise diejenige Zeit¬

schrift, die sich durch ihre „flussigen" Abhandlungen
„unter Vermeidung starrer Juristerei und durch ihre

„große Sachlichkeit auszeichnet. Sie verdient deshalb

mit Recht den Namen „Volkstumliche" und ich be¬

haupte, daß sich gerade deswegen die Kategorie
„der „jungen Anwärter" am meisten auf ihr Er¬

scheinen freut, um das von namhaften Fachleuten

Dargebotene dem gründlichsten Studium unterziehen

„zu können. Der in ihr enthaltene Stoff bietet stets

„eine Fülle von Belehrungen und Anregungen."

Auch SIEwerden diesem Urteil zustimmen,wennSie erst

dauernder Bezieher unserer Zeitschrift geworden sind.
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